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Anlässlich der Landtags- und Bezirks-
wahlen am 8. Oktober 2023 haben 
sich wieder viele unserer Bürgerinnen 
und Bürger ehrenamtlich als Wahl-
helfer engagiert. Die Wahl konnte 
dank ihres Einsatzes unproblematisch 
und reibungslos abgewickelt werden.

Ein herzliches Dankeschön und Vergelt́ s 
Gott allen Helferinnen und Helfern, 
die bis in die Nacht hinein mitgewirkt 
und zu einem erfolgreichen Wahl-
ablauf in Memmelsdorf und den Orts-
teilen beigetragen haben.

Wir bedanken uns auch ganz herzlich 
bei allen Helfern vor Ort, die bei-

spielsweise die Wahllokale gemäß 
Hygienerichtlinien hergerichtet haben.
Die Ermittlung der Wahlergebnisse 
war wieder einmal nur durch die Mit-
hilfe vieler engagierter Wahl-
helferinnen und Wahlhelfern möglich. 
Es ist wirklich schön festzustellen, dass 
sich trotz vieler Alternativen doch 
noch so viele Freiwillige finden, die 
sich für die Wahlen in ihren Ortsteilen 
einsetzen.

Mein Dank gilt aber auch meinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung im Rathaus, die 
schon seit etlichen Wochen mit den 
Vorbereitungen beschäftigt waren. 

Foto: besc

Die vorläufigen Endergebnisse der 
Landtagswahl und der Bezirkswahl 
vom 08.10.2023 finden Sie auf den 
Seiten 2 und 3. 

Insbesondere das Team Bürgerbüro 
zusammen mit Katja Hemmer, 
welches in den letzten Wochen fast 
3.800 Briefwahlanträge zu ver-
arbeiten hatte.

Meinen ganz herzlichen Dank dafür

Erster Bürgermeister

Gerd Schneider

Memmelsdorf hat gewählt - Danke an alle unsere Wahlhelferinnen und Wahlhelfer!
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Infotafel

Ärztliche Notdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern
Tel.: 01805 19 12 12
Am Wochenende und an Feiertagen
(Fr. ab 13:00 Uhr bis Mo. 08:00 Uhr)
Mittwochnachmittags und -nachts
(Mi. ab 13:00 Uhr bis Do. 08:00 Uhr)
Der ärztliche Bereitschaftsdienst 
der Kassenärztlichen Vereinigung 
Tel.: 116 117

Ärztlicher Notfalldienst
Tel. 09542 7 74 38 55
Bereitschaftspraxis Scheßlitz
Oberend 29, 96110 Scheßlitz 
Öff nungszeiten:
Mi. und Fr. 16:00 – 20:00 Uhr
Sa. und So. 09:00 – 21:00 Uhr
Vorfeiertag 18:00 – 20:00 Uhr
Feiertag 09:00 – 21:00 Uhr

Kinderärztlicher Notfalldienst
Welche/r Kinderarzt/-ärztin Notdienst 
hat, erfahren Sie über den Anrufbeant-
worter  Ihres Kinderarztes oder über
Tel.: 116 117
Mi. 16:00 – 18:00 Uhr
Sa. und So. 10:00 – 12:00 Uhr 
  und 16:00 – 18:00 Uhr
Bitte beachten Sie:
Von Mo. 08:00 Uhr bis Mi. 13:00 Uhr und 
von Do. 08:00 Uhr bis Fr. 18:00 Uhr ist 
Ihr/e gewohnter/e Kinderarzt/-ärztin für 
Sie zuständig, auch nachts. Sollten Sie 
ihn nicht erreichen, wenden Sie sich bit-
te an die oben genannte Zentralnum-
mer. In Notfällen ist auch die Kinderkli-
nik oder der Rettungsdienst für Sie da. 
Bitte beachten Sie auch, dass die Bereit-
schaftspraxen in den Kliniken Bamberg, 
Burgebrach und Scheßlitz nicht mit 
einem/r Kinderarzt/-ärztin besetzt sind.

Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst erstreckt 
sich auf die Behandlungszeit in der 
Praxis von  10:00 – 12:00 Uhr 
   und 18:00 – 19:00 Uhr
Ansonsten besteht Rufbereitschaft unter 
der Service-Nr. 0800 6 64 92 89

Tierärztlicher Notdienst für den
Raum Scheßlitz
Feiertage und Wochenenden von 
Sa. 12:00 Uhr bis Mo. 6:00 Uhr
Dr. Michael Blossei
Ostlandstr. 6, 96110 Scheßlitz
Tel.: 09542 5 05

Gemeinde Memmelsdorf
Öff nungszeiten der Gemeinde
Mo. und Di.  08:00 – 12:00 Uhr
und  13:30 – 15:00 Uhr
Mi.  08:00 – 12:00 Uhr
und  15:00 – 18:00 Uhr
Do.  08:00 – 12:00 Uhr
Fr.  07:00 – 12:00 Uhr
Tel.:  0951 40 96-0
Fax:  0951 40 96 96
E-Mail: gemeinde@memmelsdorf.de
Homepage: www.memmelsdorf.de

Rathaus:  
Rathausplatz 1, 96117 Memmelsdorf
Gemeinde Memmelsdorf
Postfach 12 41, 96115 Memmelsdorf

Abfallentsorgung/Wertstoff hof
Memmelsdorf/Litzendorf
Hier können die privaten Haushalte 
und auch Kleingewerbetreibende ihre
Wertstoffe abliefern.
Kreisbauhof, Pödeldorfer Straße 100
zw. Memmelsdorf und Pödeldorf

Öffnungszeiten:
Sommerzeit  (ab 26. März 2023,
 bis 29. Oktober 2023)
Mi.  15.00 - 18.00 Uhr
Fr.  15.00 - 18.00 Uhr
Sa.  09.00 - 14.00 Uhr
Winterzeit  (bis 26. März 2023 und
 ab 29. Oktober 2023
 bis 31. März 2024)
Mi.  15.00 - 17.00 Uhr
Fr.  15.00 - 18.00 Uhr
Sa.  09.00 - 13.00 Uhr

Auskünfte erteilt das
Landratsamt Bamberg
Tel.: 0951 8 57 06 und
Tel.: 0951 8 57 08

Hallenbad Lichteneiche
Allgemeine Öff nungszeiten
für die Öff entlichkeit:
Mo., Di. und Mi. 18.00 – 19.30 Uhr

Bitte beachten Sie: Während der 
Ferien und an Feiertagen ist das 
Hallenbad geschlossen.
Eintrittskarten sind nur im Bürger-
büro der Gemeinde Memmelsdorf 
erhältlich.

Bücherei
Memmelsdorf
Tel.: 0951 2 99 46 89
Di.  09.30 – 11:30 Uhr
 und 16:00 – 18:00 Uhr
Do.  16:00 – 18:00 Uhr
So.  10:00 – 12:00 Uhr
Online-Katalog unter
www.buecherei-memmelsdorf.de

Gemeinde- und Pfarrbücherei 
Lichteneiche - 
Ausleihe in Memmelsdorf
Die zentrale Memmelsdorfer Bücherei im 
Bürgerhaus am Rathausplatz steht allen 
Leserinnen und Lesern aus allen Ortstei-
len für eine Ausleihe gerne zur Verfügung 
und freut sich auf Ihren Besuch! Öff -
nungszeiten siehe oben unter Gemeinde- 
und Pfarrbücherei Memmelsdorf!

Wichtige Adressen

Schloss Seehof bei Memmelsdorf
Tel.: (0951) 40 95-71
Zuständige Verwaltung: Schloss- und
Gartenverwaltung Bamberg 
Domplatz 8 in 96049 Bamberg 
Tel.: 0951 5 19 39-0  und  -114 
www.schloesser.bayern.de

Familienpfl egewerk des 
Bayerischen Landesverbandes
des Katholischen Deutschen 
Frauenbundes e.V.
Beratung durch die Einsatzleitung 
Barbara Schramm (für die Region Bamberg)
Gräfenhäusling 1a, 96196 Wattendorf
Tel.: 09504 92 33 58, Fax: 09504 92 33 59
E-Mail: schramm@familienpfl egewerk.de

Defi brillatoren in der Großgemeinde:
Memmelsdorf, im Foyer der Sparkasse,
Hauptstr. 7 und im Gesundhaus Memmels-
dorf, Vorraum der VR-Bank, Bahnhofstra-
ße 21 sowie im Rathaus, Rathausplatz 1

Hospizverein Bamberg
Tel.: 0951 95 50 70

Stand 10/2023 – Änderungen vorbehalten.
Bitte schneiden Sie diese Seite aus und heben 
sie sich in der Nähe Ihres Telefons auf.

Kommunaler Notdienst 
Tel.: 0173 3 96 52 12
für Schäden an Straßen, Wasser- und 
Kanalleitungen sowie Umweltschäden, 
die an Feiertagen sofort behoben 
werden müssen

Feuerwehr 
& Notarzt 
Tel.: 112

Polizei  
Tel.: 110

Giftnotruf  
Tel.: 089 1 92 40
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Bürger-Streuobstwiese entsteht bei Merkendorf - Herzliche Einladung zur Pflanzaktion

Streuobstwiesen und -äcker verfügen 
über einen enormen Artenreichtum 
und bieten Lebensraum für zahl-
reiche Tiere und Pflanzen. Sie 
gehören zur traditionellen Kultur- 
und Naturlandschaft und stellen 
wichtige Rückzugsräume und Biotop-
verbundelemente dar. Damit 
besitzen sie einen sehr hohen öko-
logischen Wert. Umstrukturierungen 
in der Landwirtschaft, eine geringere 
Wertschätzung und weitere Faktoren 
haben innerhalb der letzten sechzig 
Jahre jedoch zu einem massiven Ver-
lust dieser wertvollen Lebensräume 
geführt. Um dieser Entwicklung ent-
gegenzuwirken ist im Januar 2023 
das vom Bayerischen Staats-
ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz geförderte Projekt 
„Landkreis Bamberg - Streuobst hat 
hier Tradition“ beim Landschafts-
pflegeverband Lkr. Bamberg (LPV) 
gestartet. Es dient dazu, die Streu-
obstbestände im Landkreis Bamberg 
zu sichern und, wie im Streuobstpakt 
Bayern gefordert, massiv auszu-
weiten.

Auch die Gemeinde Memmelsdorf 
will nun mit der Neuanlage einer 
Bürger-Streuobstwiese zum Erhalt 
und zur Ausweitung dieses wert-
vollen Lebensraums beitragen. So 
betonen die beiden Gemeinderäte 
Ina Greß und Klaus Achatzy der 
Fraktion grünes Memmelsdorf: „Wir 
freuen uns sehr, dass dem Antrag, 
eine Streuobstwiese auf gemeind-
lichem Grund am Ortsrand von 
Merkendorf anzulegen, zugestimmt 
wurde. So können wir in unserer 
Gemeinde über das Streuobst-
Projekt des LPV dem Rückgang der 
Streuobstbestände etwas entgegen-
setzen.“

Mit der neuen Streuobstwiese wird 
ein Erlebnis- und Lernort für alle 
Bürgerinnen und Bürger ins-
besondere auch für Kinder und 
Jugendliche entstehen, an dem man 
die Vielfalt alter Obstsorten, aber 
auch die notwendigen Arbeiten, die 
zur Pflege einer Obstwiese gehören, 
kennenlernen kann.

Der Grundstein für die Bürger-Obst-
wiese wird mit einer gemeinsamen 
Pflanzaktion Anfang November 
gelegt. Am 9. und 10. November 
findet dazu in Zusammenarbeit von 
LPV, der Kreisfachberatung für 
Gartenkultur und Landespflege und 
der Gemeinde Memmelsdorf eine 
Schulung zur fachgerechten 
Pflanzung von Obstbäumen, Pflanz- 
und Erziehungsschnitt in Theorie und 
Praxis statt. 

Bei der Pflanzung am 10. November 
werden voraussichtlich auch etwa 12 
Schüler der Klassen 5a und 6a der 
Mittelschule Memmelsdorf sowie die 
Obst- und Gartenbauvereine der ver-
schiedenen Ortsteile der Gemeinde 
Memmelsdorf tatkräftig mithelfen.
Auch alle interessierten Bürgerinnen 
und Bürger sind herzlich eingeladen, 
an der Schulung und Pflanzung teil-
zunehmen:

Vortrag zur theoretischen Einführung 
in die Pflanzung von Obstbäumen, 
Pflanz- und Erziehungsschnitt durch 
die Kreisfachberaterin Claudia 
Kühnel:
Donnerstag, 09. November 2023, um 
19:30 Uhr im Sitzungssaal OG des 
Rathauses Memmelsdorf, Rathaus-
platz 1, 96117 Memmelsdorf.

Praktischer Teil zur Pflanzung von 
Obstbäumen und dem Pflanzschnitt 
durch die Kreisfachberaterin 
Alexandra Klemisch:
Freitag, 10. November 2023, um 
13:30 Uhr. Der genaue Treffpunkt 
(Wiese bei Merkendorf) wird nach der 
Anmeldung bekanntgegeben.

Denken Sie bitte an wetterfeste 
Kleidung und festes Schuhwerk. Die 
Veranstaltung findet bei jedem 
Wetter statt.

Bitte melden Sie sich bis zum 30. 
Oktober 2023 unter julia.eberl@lra-
ba.bayern.de oder 0951/85-9550, 
-553 an. Es sind auch Anmeldungen 
nur für den theoretischen oder 
praktischen Teil möglich.

Baumanns Renette, 
Foto: Alexandra Klemisch

Lebensraum Streuobstwiese, Foto: Christine Hilker
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Aufruf für den Weihnachtsmarkt 2023
Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,
liebe Gewerbetreibende 
und Vereinigungen,
liebe HobbykünstlerInnen,
die Gemeinde Memmelsdorf wird 
auch in diesem Jahr am 3. Advents-
wochenende, den 16. und 17. 
Dezember 2023, im Pfarrhof zu 
einem festlichen Weihnachtsmarkt 
in den Garten der Pfarrkirche ein-
laden.
Wir wollen all diejenigen 
ansprechen, die sich gerne an 
diesem Markt beteiligen möchten, in 
welcher Form auch immer. Egal, ob 
es die selbstgebackenen Plätzchen 
sind, der gebrannte Schnaps, Hand-
arbeiten, Kunsthandwerk u. Ä.
Wir freuen uns darauf, wenn Sie mit 
Ihren kreativen Angeboten unseren 
Weihnachtsmarkt bereichern 
mögen.
Bitte wenden Sie sich bis spätestens 
30. Oktober 2023 an das Rathaus, 
unter Tel. 0951/4096-40 (vormittags) 
oder per E-Mail unter gemeinde@
memmelsdorf.de.

Wir freuen uns über JEDEN, der 
sich aktiv und kreativ beteiligen 
möchte.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Das Bürgermeisteramt

Foto: besc

Christbaum-Aktion 2023
Weihnachtsbäume gesucht!
Der Bauhof stellt auch in diesem 
Jahr wieder an den bekannten Orten 
und Plätzen im Gemeindegebiet 
Weihnachtsbäume auf.
Sollten sich auf Ihrem Grundstück 
geeignete Bäume bis maximal 7 m 
Höhe befinden, die Sie der 
Gemeinde hierfür zur Verfügung 
stellen würden, bitten wir Sie, sich 
mit dem gemeindlichen Bauhof in 
Verbindung zu setzen. Unser Bau-
hofleiter Herr Elb (Tel. 0951/700429-
36 oder 0173/3965215) wird sich 
dann die Bäume vor Ort anschauen 
und diese gegebenenfalls fällen 
lassen.

Die Gemeinde Memmelsdorf sucht 
wieder Weihnachtsbäume für 
Memmelsdorf, 
Foto: Gemeinde Memmelsdorf

Regelmäßige Termine 
für 2024

Wir möchten alle Vereinsvorstände 
bitten, die Daten für 2024 der jähr-
lich stattfindenden Veranstaltungen 
wie Kirchweihen, Quattroball ... 
unter mitteilungsblatt@memmels-
dorf.de an die Redaktion des Mit-
teilungsblattes zu melden!
Eine kurze Information mit Datum, 
Veranstaltungsname und -ort sowie 
Veranstalter genügt!
Weiterführende Informationen 
bitten wir zeitnah (2-3 Wochen vor 
der Veranstaltung) vor der Ver-
öffentlichung zu melden!
Herzlichen Dank!

Zu weiteren Themen aus dem Gemeindegebiet wie Ansprechpartner
im Rathaus, wichtige Termine oder Sonstiges beachten Sie 

unsere Homepage www.memmelsdorf.de
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Frauen in der katholischen Kirche: alte Fragen – neue Chancen?!

Info- und Diskussionsabend in der 
Bücherei Memmelsdorf
Bei einem Info- und Diskussions-
abend, zu dem der Zweigverein 
Memmelsdorf im KDFB und die 
Bücherei Memmelsdorf Ende 
September eingeladen haben, 
konnten Beate Angele vom Vorstands-
team und Sonja Hansel als Bücherei-
leiterin zahlreiche Zuhörerinnen 
begrüßen.
Bei ihrem interessanten, informativen 
und fundierten Vortrag zum Thema 
„Frauen in der katholischen Kirche: 
alte Fragen – neue Chancen?!“ 
konnte die Referentin, Dr. Andrea 
Friedrich, PA, geistliche Beirätin des 
Diözesanverbandes Bamberg, anhand 
wissenschaftlicher Erkenntnisse alte 
Mythen widerlegen. Aus der Bibel 
oder den Worten Jesu lässt sich nicht 
begründen, dass nur getaufte Männer 
zum Diakon oder Priester geweiht 
werden dürfen, was zum Beispiel eine 
der Forderungen der Reform-
bestrebungen beinhaltet.
Die männliche Vorherrschaft, die dort 
oft beschrieben wird, ist auf das 
Patriachat der damaligen Zeit zurück-
zuführen. Jesus wurde von Jüngern 
und Jüngerinnen begleitet und er 
achtete Frauen ebenso wie Männer. In 
der Geschichte des Christentums gab 
es Gemeindeleiterinnen und auch 
Diakoninnen. In der evangelischen 
Kirche gibt es bereits seit Jahrzehnten 
Pfarrerinnen und Bischöfinnen, auch 
die orthodoxe Kirche weiht 
Diakoninnen. Im Hinblick auf die 
Ökumene wäre die Weihe von 

Diakoninnen in der katholischen 
Kirche ein weiterer Schritt hin zur Ein-
heit der Kirche.
Anhand der Forderungen und Ziele 
der momentanen Reform-
bestrebungen „Synodaler Weg - 
Maria 1.0 - Maria 2.0 - Maria, 
schweige nicht“ beleuchtete die 
Referentin im Weiteren, was diese 
Reformbewegungen für uns Frauen, 
aber auch generell für die katholische 
Kirche bedeuten. Eine Kirchen-
spaltung, wie sie von den 
konservativen Kräften der Kirche 
befürchtet wird, sei wohl nicht zu 
erwarten, auch das Argument, diese 
Reformbewegungen seien ein rein 
deutsches Phänomen, ist seit langem 
widerlegt, nicht erst durch die 
Amazonien-Synode, sondern auch 
durch die weltweite Vernetzung 
katholischer (Frauen-) Verbände. 
Überall auf der Welt hinterfragen 
Laien das bestehende Kirchenrecht. 
Ein kleiner Lichtblick wird auch in der 
jetzt beginnenden Synode in Rom 
gesehen, bei der zum ersten Mal in 
der Geschichte Laien, darunter auch 
ausgewählte Frauen, Stimmrecht 
haben.

Fazit des Abends: „Zumindest gibt es 
einen Hoffnungsschimmer und erste 
Schritte sind getan, auch wenn sie 
winzig sind, mehr wird es wohl auch in 
unmittelbarer Zukunft nicht geben, 
aber „die Hoffnung stirbt schließlich 
zuletzt“ … Weitere Schritte erfordern 
Mut und das Wirken des Heiligen 
Geists.

Für weitere Informationen zum Thema 
können die Bücher von Schwester 
Philippa Rath „Weil Gott es so will“ und 
von Generaloberin Schwester Dr. 
Katharina Ganz „Frauen stören“ in der 
Bücherei Memmelsdorf ausgeliehen 
werden.

Bei noch mehr Interesse zum Thema, 
aber auch generell zum Frauenbund, 
werden Sie in der Frauenbund-App, 
die Sie auf Ihrem Handy im jeweiligen 
APP Store unter „meine Gemeinde 
digital“ herunterladen können, fündig. 
Mit dem Kennwort „memmelsdorf.
meinkdfb.digital“ können Sie bei-
treten.
Beate Angele vom Vorstandsteam
Sonja Hansel, Bücherei

Foto: Sonja Hansel
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Müllvandalismus am Containerplatz 
bei den Memmelsdorfer Märkten

Wilde Müllablagerungen sind kein Kavaliersdelikt
Regelmäßig zum Wochenbeginn müssen die Mitarbeiter 
unseres gemeindlichen Bauhofes leider immer wieder im 
Gemeindegebiet illegale Müllablagerungen vorfinden, so 
auch diese Woche am Containerplatz bei den Memmels-
dorfer Märkten in der Josel-Fösel-Straße.
Der Unrat muss von Mitarbeitern des Bauhofes aufwändig 
entfernt werden - Alles auf Kosten der Allgemeinheit. Dies 
ist definitiv kein Kavaliersdelikt. Die richtige Entsorgung der 
Abfälle ist die bessere Lösung!
An dem Containerplätzen können nur Flaschen abgegeben 
werden, Blechdosen und Hausmüll müssen anderweitig 
entsorgt werden.
Bitte entfernen Sie die Deckel von Flaschen bereits zuhause 
und geben Sie sie in den „Gelben Sack“!
Restmüll gehört keinesfalls in die Container für Wertstoffe, 
die wiederverwertet werden! Wilde Ablagerungen werden 
mit Bußgeld belegt!
Hinweise bitte an das Ordnungsamt Memmelsdorf unter 
Tel. 0951/4096-10 oder ordnungsamt@memmelsdorf.de

Foto: Gemeinde Memmelsdorf

Samstag, 14.10.2023

Luitpold-Apotheke
0951 / 982370
Luitpoldstr. 33, Bamberg

Marien-Apotheke
09542 / 554
Brandäcker 4, Scheßlitz

Sonntag, 15.10.2023

Luisen-Apotheke
0951 / 3012345
An der Breitenau 2, Bamberg

St. Nikolaus Apotheke
09544 / 2466
Bamberger Str. 55, Breitengüßbach

APOTHEKEN



www.memmelsdorf.de

- 9 -Nr. 41/23

Neues aus dem Rathaus

Gemeindeinformation

Redaktionsschluss
Der Redaktionsschluss für das 
nächste Mitteilungsblatt ist am 
kommenden Montag, um 12 Uhr. 
Bitte senden Sie Ihre Texte per  
E-Mail an
mitteilungsblatt@memmelsdorf.de
Gerne können Sie Ihre An-
kündigung durch ein Bild ergänzen 
(bitte als TIF- oder JPEG.Datei an-
hängen)

Bitte beachten
Bitte melden Sie Ihre Vereinsbeiträge 
und privaten / gewerblichen 
Anzeigen möglichst kontaktlos per 
E-Mail an
mitteilungsblatt@memmelsdorf.de 
oder unter Tel. 0951 4096-42.
Vielen Dank!

Bitte beachten
Wegen des Feiertages „Allerheiligen“ 
am 1. November muss der 
Redaktionsschluss für das Mit-
teilungsblatt vom 3. November 2023 
(KW 44) bereits auf Freitag, den 27. 
Oktober 2023, 11.00 Uhr vorverlegt 
werden!

Bebauungs- und Grünordnungsplan „Feuerwehrgerätehaus 
Memmelsdorf“ – Amtliche Bekanntmachung

- Satzungsbeschluss 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB -

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Memmelsdorf hat in seiner Sitzung 
am 27.09.2023 den Bebauungs- und 
Grünordnungsplan (BBP/GOP) mit der 
Bezeichnung „Feuerwehrgerätehaus 
Memmelsdorf“ in der Fassung vom 
27.09.2023 gemäß (gem.) § 10 Abs. 1 
BauGB (Baugesetzbuch) als Satzung 
beschlossen. Dieser Beschluss wird 
hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekannt gemacht. Mit dieser 
Bekanntmachung tritt der BBP/GOP 
für das Gebiet am nördlichen 
Siedlungsrand des Hauptortes 
Memmelsdorf, direkt südlich an der 
Staatsstraße St 2190 und der „Bahnhof-
straße“ und nördlich der „Hauptstraße“ 
(Kreisstraße Kr BA 43) in Kraft. Der 
Geltungsbereich liegt in der Gemarkung 
Memmelsdorf und beinhaltet folgende 
Grundstücke voll- oder teilflächig (TF): 
Flur - Nummern 71/10 (TF), 71/32 (TF), 
71/33 (TF), 71/34, 173/2, 175/2, 183/7 
(TF), 183/28, 183/36 (TF), 183/41 (TF), 
183/51, 183/52, 183/62, 183/63 (TF), 
183/66, 183/67, 183/68 (TF), 399/21 (TF) 
und 399/23.

Der BBP/GOP, bestehend aus der 
Planurkunde, der Planbegründung mit 
separatem Umweltbericht (inkl. 
Anlage 1: Bestands-, Bewertungs-, Ein-
griffsplan; Anlage 2: Übersichtstabelle 
Monitoring; Anlage 3: Dokumentation 
artenschutzrechtlicher Bestands-
begehungen), der schalltechnischen 
Untersuchung, der Dokumentation 
zur Umsiedlung von Zauneidechsen, 
dem hydraulisches Gutachten sowie 
der Baugrunduntersuchung kann im 
Rathaus der Gemeinde Memmelsdorf 
(Rathausplatz 1, 96117 Memmelsdorf) 
während der allgemein bekannten 
Dienst-/ Öffnungszeiten eingesehen 
und über dessen Inhalt Auskunft ver-
langt werden. Die Planunterlagen 
stehen auch online/digital auf der 

Homepage der Gemeinde Memmels-
dorf zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Auf die Voraussetzung für die Geltend-
machung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf 
die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach

1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2) eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungs- und des 
Flächennutzungsplanes,

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs und

4) nach § 214 Abs. 2 a BauGB im 
beschleunigten Verfahren beacht-
liche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des BBP/GOP 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Memmelsdorf geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnach-
teile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.

Memmelsdorf, 13.10.2023
Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

E-Mail-Adresse für 
Veröffentlichungen 
im Mitteilungsblatt

Alle Veröffentlichungen für das Mit-
teilungsblatt können an eine 
zentrale E-Mail-Adresse zur 
Bearbeitung geschickt werden. 

Bitte senden Sie Ihre Beiträge 
ausschließlich an die E-Mail: 
mitteilungsblatt@ memmelsdorf.de.
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Betracht kommenden, anderweitigen 
Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, können im Rathaus der 
Gemeinde Memmelsdorf (Bauamt, 1. 
Stock, Zimmer 102, Rathausplatz 1, 
96117 Memmelsdorf) während der all-
gemein bekannten Öffnungs-/ Dienst-
zeiten eingesehen und dort über 
deren Inhalt Auskunft verlangt 
werden. Ergänzend stehen die Plan-
unterlagen auch online/digital auf der 
Homepage der Gemeinde Memmels-
dorf zur Einsichtnahme zur Verfügung.

Auf die Voraussetzung für die Geltend-
machung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie der 
Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. Unbeachtlich 
werden demnach

1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften und

2) eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und 
des Flächennutzungsplans und

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit Bekanntmachung 
der 19. FNP-/LSP - Änderung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde 
Memmelsdorf geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Memmelsdorf, 13.10.2023
Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

Die 19. FNP-/LSP - Änderung, die Plan-
begründung, der Umweltbericht sowie 
die zusammenfassende Erklärung 
über die Art und Weise, wie die 
Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behörden-
beteiligung berücksichtigt wurden und 
aus welchen Gründen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in 

Der Änderungsgeltungsbereich 
umfasst voll- oder teilflächig (TF) die 
Grundstücke mit den Flur-nummern 
71/33 (TF), 173/2, 175/2, 183/7 (TF), 
183/28, 183/36 (TF), 183/41 (TF), 
183/51, 183/52, 183/62, 183/63 (TF), 
183/66, 183/67, 183/68, 399/21 (TF) 
und 399/23 (alle Gemarkung 
Memmelsdorf).

Neues aus dem Rathaus

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Memmelsdorf hat mit Beschluss vom 
28.06.2023 die 19. Änderung des 
Flächennutzungs- und Landschafts-
planes (FNP/LSP) im Bereich des 
Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
„Feuerwehrgerätehaus Memmelsdorf“ 
festgestellt.

Mit Bescheid vom 31.07.2023 (Az. 
41.2-6100-004306) hat das Landrats-
amt Bamberg die 19. FNP-/LSP - 
Änderung genehmigt. 

Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 BauGB (Bau-
gesetzbuch) ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
wird die 19. FNP-/LSP - Änderung für 
den nachfolgend definierten Bereich 
im Norden des Hauptortes Memmels-
dorf, direkt nördlich der Kreisstraße Kr 
BA 43 („Hauptstraße“), südlich der St 
2190 und östlich gewerblich genutzter 
Flächen (Bereich „Bahnhofsstraße“) 
wirksam.

Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB für die 19. Änderung des Flächennutzungs- 
und Landschaftsplanes im Bereich des Bebauungs- und Grünordnungsplanes 
„Feuerwehrgerätehaus Memmelsdorf“ - Amtliche Bekanntmachung
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Neues aus dem Rathaus

Bebauungs- und Grünordnungsplan „Kellerberg“ in Weichendorf – 
Amtliche Bekanntmachung

- Satzungsbeschluss 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB -

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Memmelsdorf hat in seiner Sitzung 
am 27.09.2023 den Bebauungs- und 
Grünordnungsplan (BBP/GOP) mit der 
Bezeichnung „Kellerberg“ in Weichen-
dorf in der Fassung vom 27.09.2023 
gemäß (gem.) § 10 Abs. 1 BauGB (Bau-
gesetzbuch) als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gem. § 
10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt 
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung 
tritt der BBP/GOP für das Gebiet im 
Gemeindeteil Weichendorf, ca. 950 m 
nördlich des Zentrums des Hauptortes 
Memmelsdorf, nördlich der Bundes-
auto-bahn BAB A 70, zwischen der 
Gemeinde Gundelsheim im Westen 
und dem Gemeindeteil Drosendorf im 
Osten in Kraft. Der Geltungsbereich 
liegt in der Gemarkung Weichendorf 
und beinhaltet folgende Grundstücke 
voll- oder teilflächig (TF): Flur - 
Nummern 134/3, 134/5 (TF), 134/7, 
135, 135/1, 136, 136/1, 136/2, 136/4 - 
136/6 und 146/3 (TF).

Der BBP/GOP, bestehend aus der 
Planurkunde, der Planbegründung 
(inkl. Anlage 1: Bestandsplan, Anlage 

2: Bewertungsplan, Anlage 3: Eingriffs-
plan, Anlage 4: Systemschnitte), der 
speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung sowie der Baugrundunter-
suchung, kann im Rathaus der 
Gemeinde Memmelsdorf (Rathaus-
platz 1, 96117 Memmelsdorf) während 
der allgemein bekannten Dienst-/
Öffnungszeiten eingesehen und über 
dessen Inhalt Auskunft verlangt 
werden. Die Planunterlagen stehen 
auch online/digital auf der Homepage 
der Gemeinde Memmelsdorf zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung.

Auf die Voraussetzung für die Geltend-
machung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und 
von Mängeln der Abwägung sowie auf 
die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 
BauGB wird hingewiesen. Unbeacht-
lich werden demnach

1) eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2) eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-
letzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungs- und des 
Flächennutzungsplanes,

3) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB 
beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorgangs und

4) nach § 214 Abs. 2 a BauGB im 
beschleunigten Verfahren beacht-
liche Fehler,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des BBP/GOP 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
Memmelsdorf geltend gemacht 
worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung oder den Mangel 
begründen soll, ist darzulegen.

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 BauGB sowie des § 44 
Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungs-
ansprüche für nach den §§ 39 bis 42 
BauGB eingetretene Vermögensnach-
teile, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalender-
jahres, in dem die Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird.

Memmelsdorf, 13.10.2023
Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

Bebauungsplan Schmittenau - Amtliche Bekanntmachung

- Förmliche Öffentlichkeitsbe-
teiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB -

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Memmelsdorf hat am 24.05.2023 
gemäß (gem.) § 2 Abs. 1 BauGB (Bau-
gesetzbuch) den Beschluss zur Auf-
stellung des Bebauungs- und Grün-
ordnungsplanes (BBP/GOP) mit der 
Bezeichnung

„Erweiterung mit 3. Änderung 
Bebauungsplan Schmittenau“

gefasst. Der Geltungsbereich des BBP/
GOP liegt vollflächig in der Gemarkung 
(Gmkg.) Memmelsdorf, wird

im Norden durch das Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 111/3 (Fläche 
für die Landwirtschaft/
Grünland),

im Süden durch das Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 392/2 
(Gründleinsbach mit 
Gewässerbegleitgehölzen),

im Westen durch das Grundstück mit 
der Fl.-Nr. 392/2 
(Gründleinsbach mit 
Gewässerbegleitgehölzen) 
sowie

im Osten durch die Grundstücke mit 
den Fl.-Nr. 12 (Privatgrund-
stück mit Haupt-, Neben-
gebäuden, Stellplatz-
flächen, Grünflächen mit 
Gehölzbeständen), 111/13 
und 111/14 (beides Privat-
grundstücke mit Wohn-, 
Nebengebäude, privaten 
Gartenflächen), 111/12 
(Beherbergungsbetrieb 
mit Frei-/Außenanlagen), 6 
(Wohn-, Geschäfts-
gebäude, mit Frei-/ Außen-
anlagen, Stellplätzen) und 
2 - 4 (alles Wohn-, Neben-
gebäude mit privaten 
Gartenflächen und Neben-
anlagen)
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Der Planentwurf bestehend aus der 
Planurkunde und der Planbegründung 
mit separatem Umweltbericht sowie 
die Stellungnahmen mit umwelt-
relevanten Informationen liegt in der 
Zeit vom

23.10.2023 bis 24.11.2023

im Rathaus der Gemeinde Memmels-
dorf (Bauamt, 1. Stock, Zimmer 102, 
Rathausplatz 1, 96117 Memmelsdorf) 
zu den allgemein bekannten Dienst-/
Öffnungszeiten öffentlich aus und 
kann dort eingesehen werden.
Zusätzlich werden die vorgenannten 
Auslegungsunterlagen sowie diese 
Bekanntmachung auch auf der Home-
page der Gemeinde Memmelsdorf 
online/digital zur Einsichtnahme zur 
Verfügung gestellt. Während der vor-
genannten Auslegungsfrist können bei 
der Gemeinde Memmelsdorf 
Anregungen/Hinweise zum BBP/GOP 
persönlich/mündlich, fernmündlich, 
schriftlich (auch digital) vorgebracht 
werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können 
bei der Beschlussfassung über den 
BBP/ GOP unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde Memmelsdorf 
den Inhalt nicht kannte und nicht 
hätte kennen müssen und deren 
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des BBP/
GOP nicht von Bedeutung ist.

Die Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt auf der Grundlage des 
Art. 6 Abs. 1 e DSGVO (Datenschutz - 
Grundverordnung) i. V. m. § 3 BauGB 
und dem BayDSG (Bayerisches Daten-
schutzgesetz). Stellungnahmen ohne 
vollständige Absenderangaben 
erhalten keine Mitteilung über das 
Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen können dem Formblatt 
„Datenschutzrechtliche Informations-
pflichten im Bauleitplanverfahren“ 
entnommen werden, das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.

Memmelsdorf, 13.10.2023
Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

zu den Belangen des Immissions-
schutzes, zum Thema Beleuchtung 
zur Anwendung der Eingriffs-/ Aus-
gleichsregelung sowie Aus-
führungen zur Flächenbilanz.

• Umweltbericht zum Planentwurf 
vom 27.09.2023 mit Ausführungen 
und Hinweisen zu der im Rahmen 
der Aufstellung der rechtskräftigen 
Planurfassung durchgeführten 
Umweltprüfung und Angaben, ob 
und wenn ja im Rahmen des vor-
liegenden Bauleitplanverfahrens 
ggf. neue zusätzliche Umwelt-
belange betroffen sind bzw. neue 
Erheblichkeiten ergeben und wenn 
ja, welche und wie diese betroffen 
sind.

Darüber hinaus liegen Stellung-
nahmen mit umweltrelevanten/
umweltbezogenen Informationen zu 
den Themen Immissionsschutz, 
Bodenschutz, Wasserrecht (Wasser-
versorgung, Abwasserentsorgung, 
Schmutzwasserentsorgung, 
wassersensible Bereiche, Nieder-
schlagswasserentsorgung, Ver-
sickerung, Bauwasserhaltung, Dach-
eindeckung, Erneuerbare Energien, 
Versiegelung, wassergefährdende 
Stoffe), Umweltbericht, Über-
schwemmungsgebiete und Boden-
denkmalpflege vor.

begrenzt und beinhaltet das Grund-
stück mit der Fl.-Nr. 111/11 voll- und 
das Grundstück mit der Fl.-Nr. 111/3 
teilflächig.

Es ist beabsichtigt, im Geltungsbereich 
Mischgebietsflächen (§ 6 Abs.1 und 
Abs. 2 Nr. 1 - 5 Bau-NVO), Grünflächen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB), Flächen zum 
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 
Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) sowie Flächen 
für Versorgungsanlagen und für die 
Abwasserbeseitigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 
und 14 BauGB) festzusetzen.

Der Planentwurf in der Fassung vom 
27.09.2023 wurde von der Ingenieur-
aktiengesellschaft Höhnen & Partner 
aus Bamberg ausgearbeitet und vom 
Gemeinderat der Gemeinde 
Memmelsdorf in der Sitzung am 
27.09.2023 für die förmliche 
Öffentlichkeits-, Träger- und 
Behördenbeteiligung gem. §§ 3 Abs. 2 
BauGB und 4 Abs. 2 BauGB bestimmt.

Folgende Arten umweltbezogener 
Informationen sind verfügbar:

• Planbegründung zum Planentwurf 
vom 27.09.2023 mit einer städte-
baulichen Bestandsaufnahme, mit 
Angaben zur Niederschlagswasser-
beseitigung, zu privaten Grün-
flächen und zu Planungen, 
Nutzungsregelungen, Maßnahmen 
und Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Natur und Landschaft,

Neues aus dem Rathaus
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Neues aus dem Rathaus

Haushaltssatzung der Gemeinde Memmelsdorf für das Haushaltsjahr 2023 - 
Amtliche Bekanntmachung

I. Amtliche Bekanntmachung
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung erlässt die Gemeinde 
Memmelsdorf folgende Haushalts-
satzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2023 wird 
hiermit festgesetzt;
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben
mit   21.114.400,00 Euro
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben
mit   7.832.100,00 Euro
ab.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kreditauf-
nahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen 
der Gemeinde wird auf 0 Euro fest-
gesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen im Vermögenshaus-

halt wird auf 4.932.600 Euro fest-
gesetzt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von Aus-
gaben nach dem Haushaltsplan wird 
auf 3.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Der Stellenplan der Gemeinde wird 
entsprechend der Anlage gefasst.

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 
1. Januar 2023 in Kraft.

II. Das Landratsamt Bamberg hat den 
in der Haushaltssatzung enthaltenen 
Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen mit Schreiben vom 
28.09.2023 (Az.: 11.1-941.2) rechtsauf-
sichtlich genehmigt.

III. Die Haushaltssatzung samt ihren 
Anlagen liegt bis zur nächsten amt-
lichen Bekanntmachung einer Haus-
haltssatzung für die gesamte Zeit ihrer 
Wirksamkeit im Rathaus, Zimmer 106, 

während der allgemeinen Geschäfts-
zeiten zur öffentlichen Einsichtnahme 
auf (Art. 65 Abs. 3 Satz 3 Gemeinde-
ordnung).

Memmelsdorf, den 06.10.2023
Gemeinde Memmelsdorf

Gerd Schneider
Erster Bürgermeister

Nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nach-
stehende Gemeindesteuern wurden 
in der Satzung über die Festsetzung 
der Realsteuerhebesätze der 
Gemeinde Memmelsdorf (Hebesatz-
satzung) vom 17.12.2020 wie folgt 
festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaft-

lichen Betriebe (A)   370 v. H.
b) für die Grundstücke (B)   370 v. H.

2. Gewerbesteuer   370 v. H.

Familiennachrichten aus dem Standesamt Memmelsdorf für Monat September

Anmeldungen zur Eheschließung
Kabashi Dardan, wohnhaft in 
Memmelsdorf, und Shala Linda, wohn-
haft in Lichteneiche

Eheschließungen
Sigl Gun und Celine, geb. Reitzig, beide 
wohnhaft in Gundelsheim
Müller Christian Robert und Carina 
Ellen, geb. Friedmann, beide wohnhaft 
in Lichteneiche
Bininda-Eich, Jürgen Helmut, geb. 
Bininda, wohnhaft in Oberasbach, und 
Eich Birgit Elisabeth, wohnhaft in 
Pödeldorf
Zimmer Horst Werner und Hofmann 
Heidemarie, beide wohnhaft in 
Memmelsdorf

Herrmann Michael und Kerstin 
Christine, geb. Schiebe, beide wohn-
haft in Lichteneiche
Kabashi Dardan, wohnhaft in 
Memmelsdorf, und Linda, geb. Shala, 
wohnhaft in Lichteneiche
Kinhirt Niklas und Anna-Lena Carola, 
geb. Weidner, beide wohnhaft in 
Lichtenfels
Lauterwein David Andreas und Denise 
Angelika, beide wohnhaft in 
Lichteneiche
Bei drei weiteren Eheschließungen 
wurde die Veröffentlichung nicht 
gewünscht.

Beurkundete Geburten
Im Monat September wurde keine 
Geburt beurkundet.

Beurkundete Sterbefälle
Kubus Dorothea Margarete Lydia, geb. 
Schulze, zuletzt wohnhaft in 
Drosendorf
Zweier Ursula Gerlinde, geb. Berg-
mann, zuletzt wohnhaft in Memmels-
dorf
Bei drei weiteren Sterbefall-
beurkundungen wurde die Veröffent-
lichung nicht gewünscht
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Austausch der Wasserzähler in Memmelsdorf, bei denen die „Eichzeit“ abgelaufen ist

Die Gemeindeverwaltung gibt hiermit 
nachfolgend die Termine für den 
Zählerwechsel bekannt, bei denen die 
„Eichzeit“ abgelaufen ist.
Wir weisen darauf hin, dass diese 
Arbeiten AUSSCHLIESSLICH von 
Gemeindemitarbeitern ausgeführt 
wird. Bei Rückfragen stehen Ihnen 
unsere Mitarbeiter der Wasserver-
sorgung, Christian Troschke und 
Michael Hacker Tel. 0173/8504946 
gerne zur Verfügung.

Die Gemeindemitarbeiter tauschen 
von Montag, 25.09.2023 bis 
Donnerstag, 07.12.2023 Wasserzähler 
in den Ortsteilen Memmelsdorf, 
Lichteneiche, Drosendorf, Laubend, 
Merkendorf, Meedensdorf, Schmerl-
dorf und Kremmeldorf aus.

Weichendorf

Montag, 16.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Amselweg 1
Gartenstr. 3/6
Hinterer Abtsberg 2
Hoher Rain 12

12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Kellerberg 2
Klosterstr. 3/3a/10/20

Dienstag, 17.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Klosterstr. 31
Lerchenberg 5/8
Zur Mühle 8

Laubend

Dienstag, 17.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Röthenweg 1
12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Am Großacker 2/5
Obstgarten 3
Tiefenweg 8
Zückshuter Str.19

Merkendorf

Mittwoch, 18.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Am Gaisbach 6
Am Sportplatz 1/3/7/9
12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Am Sportplatz 10/11/13
Andreas-Zwosta-Str. 2/3

Donnerstag, 19.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Andreas-Zwosta-Str. 5/9
Austr.1/2/4
12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Austr. 5/6 u. 6a/7/8/9

Montag, 23.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Austr.10/13/14/15/16
12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Austr.17/19/21/22/23

Dienstag, 24.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Austr. 24/28/30/38
Bergäcker 2
12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Bergäcker 5/7/8/14/16

Mittwoch, 25.10.23
7.30 Uhr bis 11.00 Uhr
Bergäcker 18/19/23
Binsenweg 1/2
12.15 Uhr bis 15.30 Uhr
Binsenweg 6/7/8/13/14

Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre Bauverwaltung der Gemeinde 
Memmelsdorf

Investitionszuschüsse der 
Gemeinde für 2024 an Vereine

Wir bitten alle Vereine zu beachten, 
dass Zuschussanträge für Investi-
tionen, die der Verein für 2024 plant, 
unverzüglich und schriftlich bei der 
Gemeinde angemeldet werden 
müssen.
Die Anmeldefrist ist gemäß den 
Investitionsrichtlinien immer der 
01.10. des Vorjahres, d.h. für 2024 
war der Termin am 01.10.2023.
Die geschätzten Gesamtkosten sind 
anzugeben. Erfolgt diese Anmeldung 
nicht rechtzeitig, kann nicht garantiert 
werden, dass eine Zuschuss-
gewährung im Jahre 2024 erfolgt, 
sondern dass der Zuschuss u.U. erst 
im darauffolgenden Haushaltsjahr 
2025 ausbezahlt wird.
Die vollständigen Richtlinien sind auf 
der Homepage der Gemeinde unter 
https://www.memmelsdorf.de/rat-
haus-service/ortsrecht/Kultur-und-
Fremdenverkehr einsehbar.

Stellenausschreibung

Die Gemeinde Memmelsdorf sucht ab sofort 
ehrenamtliche

Schulweghelfer (m/w/d)

Hauptaufgabe ist die Sicherung des Schulwegs für Schulkinder an verkehrs-
reichen Fußgängerüberwegen. Eine Einweisung und Schulung erfolgt durch 
die Verkehrspolizei.

Die Tätigkeit wird im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit steuerfrei ver-
gütet und ist über die Kommunale Unfallversicherung Bayern versichert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns bitte Ihre schriftliche 
Kurzbewerbung möglichst per E-Mail an bewerbung@memmelsdorf.de, 
oder melden Sie sich vorab telefonisch bei Frau Hemmer unter
0951/4096-11.
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Näheres unter https://www.memmelsdorf.de/startseite
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Eindringlicher Appell an Hundebesitzer

Nachdem leider immer wieder und in 
letzter Zeit vermehrt Hinweise auf 
„üble Hinterlassenschaften durch 
Hunde“ in Grünanlagen und auf Geh-
wegen im Rathaus Memmelsdorf ein-
gehen, appellieren wir im Namen 
vieler Bewohner und Nachbarn an 
Hundebesitzer: Zeigen Sie doch bitte 
Herz und Verstand und sammeln 
Sie die Hinterlassenschaften Ihres 
Hundes doch einfach wieder auf! 
Das kann doch nicht so schwer sein!
Nehmen Sie doch einfach von zu 
Hause ein paar Hundebeutel mit, am 
besten aus „Recyclingpapier“! Nur ver-
rottbare Papierbeutel schonen unsere 
Umwelt auch nachhaltig.
Und bitte auch an und auf den Spiel- 
und Sportplätzen. Denn dort spielen 
Kinder!
Wir appellieren an alle Hundebe-
sitzer, die Hinterlassenschaften 
ihrer Vierbeiner bitte in Abfallbe-

hältern oder im Restmüll zu ent-
sorgen.
§ 3 Abs. 2 Buchstabe b) unserer „Ver-
ordnung über die Reinhaltung und 
Reinigung der öffentlichen Straßen 
…“: … insbesondere ist es verboten, …
Gehwege durch Tiere verunreinigen 
zu lassen.
Ein Verstoß gegen o. g. Verbot stellt 
eine Ordnungswidrigkeit nach § 13 
Nr. 1 der Verordnung dar und kann 
mit Geldbuße bis zu 1.000 € belegt 
werden.
Des Weiteren erinnern wir auch noch-
mal an die Hundeanleinverordnung 
für große Hunde (Schulterhöhe mind. 
50 cm):
Verordnung über das freie Umher-
laufen von großen Hunden und 
Kampfhunden 
(Hundeanleinverordnung – HAV) 
siehe Seite 17
Ihre Gemeindeverwaltung/
Ordnungsamt Memmelsdorf

Foto: privat

Bitte nutzen Sie die im Gemeinde-
gebiet angebrachten Behälter für 
Hundekotbeutel, Foto: besc

Bürgerdialog mit dem 
Ersten Bürgermeister 
Gerd Schneider

Wer persönliche Angelegenheiten 
direkt mit Bürgermeister Gerd 
Schneider besprechen möchte, ist 
herzlich eingeladen, sich jederzeit im 
Vorzimmer zu melden unter Tel. 
0951/409640.
Die Terminvereinbarung koordiniert 
Frau Tanja Brustmann unter 
gemeinde@memmelsdorf.de

Digitale Sprechstunde von 
Heimatpfleger Rüdiger Klein

Unser Heimatpfleger Rüdiger Klein 
steht Ihnen für alle Fragen „rund um 
unsere Heimat“ gerne zur Verfügung, 
besonders in Fragen der Orts-
geschichte, des Denkmalschutzes 
oder wenn Sie Wichtiges für die Nach-
welt erhalten möchten.
Kontaktdaten
heimatpfleger@memmelsdorf.de

Fundbüro online!

Aktuelle Fundsachen werden auf 
der Gemeinde-Homepage unter 
www.memmelsdorf.de veröffentlicht!

FUNDBÜRO
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Verordnung über das freie Umherlaufen von großen Hunden und Kampfhunden 
(Hundeanleinverordnung – HAV)

Die Gemeinde Memmelsdorf erlässt 
auf Grund von Art. 18 Abs. 1 und 3 des 
Landesstraf- und Verordnungs-
gesetzes (LStVG) (BayRS 2011-2-I), 
zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 27.04.2020 (GVBl. S. 
236) folgende Verordnung:

§ 1
Verordnungszweck

Diese Verordnung beschränkt zur Ver-
hütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum sowie zur 
Erhaltung der öffentlichen Reinlichkeit 
das freie Umherlaufen von großen 
Hunden und Kampfhunden.

§ 2
Anleinpflicht, Betretungsverbot

(1) Für Kampfhunde und große Hunde 
gilt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine 
Anleinpflicht für folgende Gebiete in 
der Gemeinde Memmelsdorf

a) auf allen öffentlichen Wegen, 
Straßen und Plätzen innerhalb der 
Ortschaften

b) und allen öffentlichen Sportplätzen, 
Sport-/Parkplatzanlage Schmittenau 
und Kinderspielplätzen sowie auf 
öffentlichen Wegen und Straßen in 
einem Umkreis von 200 m zu diesen 
Anlagen.

(2) Kampfhunde und große Hunde 
dürfen Kinderspielplätze nicht 
betreten. Auch das Mitführen an der 
Leine ist in diesen Bereichen nicht 
gestattet.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Die Anleinpflicht verpflichtet den 
Hundeführer, vor Betreten der 
Verbotsbereiche dem Hund eine Leine 
anzulegen und in den Verbots-
bereichen ständig an der Leine zu 
führen. Die Leine muss reißfest sein 
und darf eine Länge von maximal 2 
Metern nicht überschreiten. Die Leine 
muss mit einem schlupfsicheren Hals-
band oder einem schlupfsicheren 

Geschirr verbunden sein, aus dem ein 
selbstständiges Entweichen des 
Hundes ausgeschlossen ist.

(2) Kampfhunde sind Hunde, bei 
denen auf Grund rassespezifischer 
Merkmale, Zucht oder Ausbildung von 
einer gesteigerten Aggressivität und 
Gefährlichkeit gegenüber Menschen 
und Tieren auszugehen ist. Die in der 
Verordnung des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern über Hunde 
mit gesteigerter Aggressivität und 
Gefährlichkeit vom 10. Juli 1992 (GVBl. 
S. 268, BayRS 2011-2-7-I) in der jeweils 
gültigen Fassung geregelten Ver-
mutungen über die Eigenschaft als 
Kampfhund finden Anwendung.

(3) Große Hunde sind Hunde, die eine 
Schulterhöhe von mindestens 50 cm 
aufweisen. Abzustellen ist auf das 
individuelle Maß des Hundes, 
unabhängig davon, welche Größe aus-
gewachsene Hunde der betreffenden 
Rasse regelmäßig erreichen. Hierzu 
zählen jedoch stets Hunde der Rassen 
Schäferhund, Boxer, Dobermann und 
Deutsche Dogge.

(4) Kinderspielplätze sind Flächen, die 
für Kinder zum Spielen bestimmt sind 
und die in der Regel entsprechende 
Einrichtungen, wie z.B. Sandkästen, 
Turn- und Spielgeräte, Tischtennis-
platten, Ballspielflächen und 
Ähnliches, aufweisen. Zu den Kinder-
spielplätzen gehören auch Bolzplätze. 
Hierunter fallen auch Kinderspiel-
plätze, die sich in Privateigentum 
befinden und tatsächlich öffentlich 
zugänglich sind.

§ 4
Ausnahmen

Von § 2 Abs. 1 bis 2 sind aus-
genommen:

1. Blindenführhunde,

2. Diensthunde der Polizei, des Straf-
vollzugs, der Bundespolizei, der Zoll-
verwaltung, der Bundesbahn und 
der Bundeswehr jeweils im Einsatz,

3. Hunde, die zum Hüten einer Herde 
eingesetzt sind,

4. Hunde, die die für Rettungshunde 
vorgesehenen Prüfungen 
bestanden haben und als Rettungs-
hunde für den Zivilschutz, den 
Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst eingesetzt sind, 
sowie

5. im Bewachungsgewerbe ein-
gesetzte Hunde, soweit der Einsatz 
dies erfordert.

§ 5
Ordnungswidrigkeiten

Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit 
Geldbuße belegt werden, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig

1. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 1 
oder 2 für einen Kampfhund oder 
großen Hund die Anleinpflicht nicht 
beachtet,

2. als Hundeführer entgegen § 2 Abs. 2 
zulässt, dass der mitgeführte 
Kampfhund oder große Hund einen 
Kinderspielplatz betritt.

§ 6
Inkrafttreten, Geltungsdauer

(1) Diese Verordnung tritt am Tage 
nach ihrer Bekanntmachung in Kraft, 
gleichzeitig tritt die Verordnung der 
Gemeinde Memmelsdorf über das 
freie Umherlaufen von großen 
Hunden und Kampfhunden vom 
11.09.1997 außer Kraft.

(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre.

Gemeinde Memmelsdorf, 28.10.2022

gez.
Gerd Schneider
Erster Bürgermeister
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I. Allgemeines
Die Grundstücke Roßgasse 7 (213/15, 
Gem. Meedensdorf, 546 m²) und 
Waldblick 10 (Fl.Nr. 213/8, Gem. 
Meedensdorf, 581 m²) werden von der 
Gemeinde Memmelsdorf veräußert.
Die Grundstücke sollen an bauwillige 
Einzelpersonen und Familien (natür-
liche Personen) veräußert werden. Die 
Veräußerung an Bauträger wird aus-
geschlossen. Außerdem wird der Ver-
kauf der Grundstücke mit einem Bau- 
und Selbstnutzungsgebot verbunden 
(s. Ziffer IV).
Die Vergabe sowie die Ausgestaltung 
der notariellen Kaufverträge erfolgt 
auf der Grundlage des nachfolgenden 
Baulandvergabekonzeptes der 
Gemeinde Memmelsdorf.

II. Antragsvoraussetzungen und 
Bewerbungsverfahren
• Der Bewerber muss volljährig sein
• Der Bewerber kann sich auf jede 

Parzelle bewerben, eine zahlen-
mäßige Beschränkung und 
Priorisierung der Bewerbung 
wird nicht festgelegt.

• Der Bewerber hat die Bewerbung 
schriftlich und unter Verwendung 
des von der Gemeinde zur Ver-
fügung gestellten Bewerbungs-
formulars bei der Gemeinde bis 
zum festgelegten Stichtag einzu-
reichen. Verspätet eingegan-
gene Bewerbungen werden 
nicht berücksichtigt.
Das Bewerbungsformular kann zu 
den Öffnungszeiten im Rathaus, 
Bauamt, Zi.Nr. 102 abgeholt oder 
auf der Homepage der Gemeinde 
(www.memmelsdorf.de) herunter-
geladen werden.

III. Vergabeentscheidung, Losver-
fahren und Zuteilung
1. Das Bewerbungsverfahren 

startet mit der Bekanntmachung 
im Mitteilungsblatt und auf der 
Homepage der Gemeinde und 
endet am 31. Oktober 2023.

2. Nach Bewerbungsschluss wird 
die Verwaltung die ein-
gegangenen Bewerbungen 
prüfen und die sich 
anschließende Vergabeent-
scheidung transparent vor-
bereiten und im Losverfahren 
durchführen.

3. Sollte für ein Grundstück nur ein 
Bewerber Interesse bekunden, 
der die Bewerbungsvoraus-
setzungen erfüllt, erhält dieser 
den Zuschlag.

4. Die Grundstücke mit mehreren 
Bewerbern werden durch Ver-
losung unter den Bewerbern ver-
geben. Das Ergebnis der Ver-
losung wird protokolliert.

5. Die Bewerber werden zum Ver-
losungs-Termin mit 
angemessener Ladefrist ein-
geladen. Über den Kreis der 
jeweiligen Bewerber hinaus ist 
die Öffentlichkeit nicht 
zugelassen.

6. Der zugeloste Bewerber erhält 
den Zuschlag für maximal ein 
Grundstück.

7. Für jedes Grundstück werden 
jeweils 2 Nachrücker aus dem 
Bewerberkreis ausgelost.

8. Dem jeweils zugelosten 
Bewerber wird innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen nach dem 
Verlosungstermin das schriftliche 
Verkaufsangebot der Gemeinde 
Memmelsdorf – unter Beifügung 
des jeweiligen Kaufvertragsent-
wurfes – per Postzustellung über-
mittelt. Der jeweils zugeloste 
Bewerber wird aufgefordert, 
seinerseits die Angebots-
annahme innerhalb einer Frist 
von 2 Wochen ab Zustellung der 
Gemeinde Memmelsdorf schrift-
lich zu bestätigen.

Vergabe und Verkauf von Wohnbaugrundstücken in Meedensdorf

Die Gemeinde Memmelsdorf veräußert im Bebauungsplangebiet „Meedensdorf-Ost“ zwei Baugrundstücke. Die Vergabe 
erfolgt gem. folgendem

Baulandvergabekonzept vom 26.07.2023:

9. Bestätigt der jeweils zugeloste 
Bewerber die Angebotsannahme 
nicht oder nicht fristgerecht, gilt 
der Zuschlag per Losentscheid 
als nicht erfolgt. In diesem Fall 
werden Punkte 8 und 9 für die 
Nachrücker in zugeloster Reihen-
folge wiederholt.

IV. Verkaufskonditionen, Bau- und 
Selbstnutzungsgebot, Wiederkaufs-
recht
1. Die zu vergebenden Grundstücke 

werden zu einem einheitlichen 
Preis verkauft

2. Für die Grundstücke beträgt der 
Verkaufspreis 255,00 €/m² 
(Bodenrichtwert 225,00 €/m² + 
30,00 €/m² Erschließungskosten)

3. Der in Ziffer 2 genannte Preis ist 
beitragsfrei hinsichtlich der 
straßenmäßigen Erst-
Erschließung sowie der Beiträge 
für die leitungsgebundenen Ein-
richtungen für Wasser und 
Abwasser nach dem KAG für die 
gesamte Grundstücksfläche 
sowie einer Geschossfläche von 
50 v.H. der Grundstücksfläche.

4. Diese Beiträge werden damit 
nach der jeweils geltenden 
Erschließungsbeitragssatzung 
bzw. der Beitrags- und 
Gebührensatzung zur 
Entwässerungs- bzw. Wasserver-
sorgungssatzung der Gemeinde 
Memmelsdorf abgelöst.

5. Nicht im Kaufpreis enthalten sind 
die Kosten für die vom Käufer zu 
tragenden Hausanschlüsse des 
Grundstücks an die Ver- und Ent-
sorgungsanlagen, die Grund-
erwerbsteuer, Notargebühren 
und Kosten des grundbuchamt-
lichen Vollzugs sowie weiterer 
evtl. Nebenkosten des Grund-
erwerbs.
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Maßstab 1:500
Erstellt am: 11.09.2023

6. Nicht enthalten sind ferner die 
Kosten für Strom-, 
Telekommunikations- und 
sonstige Anschlüsse. Diese sind 
unmittelbar mit den Trägern 
abzurechnen.

7. Der Kaufvertrag enthält sowohl 
ein Baugebot sowie ein Selbst-
nutzungsgebot.

8. Das Baugebot verpflichtet den 
Käufer, innerhalb einer Frist von 
5 Jahren ab Beurkundung auf 
dem Kaugegenstand ein Wohn-
haus bezugsfertig zu errichten 
und durch Fertigstellungs-/
Nutzungsanzeige nachzuweisen.

9. Das Selbstnutzungsgebot ver-
pflichtet den Käufer, innerhalb 
einer Frist von 5 Jahren ab Ein-
gang der Fertigstellungs-/
Nutzungsanzeige gem. Art. 78 
Abs. 2 BayBO den Vertragsgrund-
besitz selbst zu bewohnen und 
nicht an Dritte zu veräußern oder 
zu vermieten oder sich zu einer 
solchen Veräußerung oder Ver-
mietung zu verpflichten.
Die Überlassung oder die Ver-
mietung des Vertragsgrund-
besitzes an Abkömmlinge des 
Käufers oder die Vereinbarung 
von Gütergemeinschaft gelten 
nicht als Veräußerung oder Ver-
mietung im vorstehenden Sinne.

10. Die Gemeinde ist zum Wieder-
kauf des Vertragsgrundbesitzes 
berechtigt, wenn der Käufer 
gegen die Bauverpflichtung und/
oder die Veräußerungs-
beschränkung oder das Dritt-
nutzungsverbot aus Ziffern IV. 8 
und IV. 9 verstößt. Die Sicherung 
dieses Anspruchs erfolgt durch 
Eintrag einer Auflassungsvor-
merkung in das Grundbuch.

11. Für den Wiederkauf gilt 
folgendes:

11.1 Er erfolgt zu den im notariellen 
Kaufvertrag vereinbarten 
Bedingungen. Wiederkaufspreis 
ist der vereinbarte Kaufpreis zzgl. 
vom Käufer zwischenzeitlich 
geleisteten Erschließungskosten

11.2 Rechte Dritter, mit denen der 
Käufer den Vertragsgrundbesitz 
belastet hat, hat dieser auf seine 
Kosten zu beseitigen.

11.3 Durch den Wiederkauf ver-
anlasste Kosten, Lasten, Steuern 
und Abgaben aller Art fallen dem 
Käufer zur Last.

12. Die notarielle Beurkundung der 
Kaufverträge wird von der Ver-
waltung vorbereitet und vor-
behaltlich der Genehmigung 
durch den Gemeinderat durch-
geführt.
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Datenschutzhinweise
1. Name und Kontaktdaten 

des Verantwortlichen
Verantwortlicher:
Gemeinde Memmelsdorf
Anschrift:
Rathausplatz 1, 
96117 Memmelsdorf
E-Mail-Adresse:
gemeinde@memmelsdorf.de
Telefonnummer:
0951 4096-0

2. Name und Kontaktdaten des Daten-
schutzbeauftragten
Verantwortlicher:
Landratsamt Bamberg – 
Stabstelle Datenschutz
Anschrift:
Ludwigstr. 23, 96052 Bamberg
E-Mail-Adresse:
dsb@lra-ba.bayern.de
Telefonnummer:
0951 85-198

3. Betroffenenrechte
Nach der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) stehen Ihnen 
folgende Rechte zu:
• Sie können Auskunft verlangen, 

ob und ggf. welche personen-
bezogenen Daten wir von 
Ihnen verarbeiten und erhalten 
weitere mit der Verarbeitung 
zusammenhängende 
Informationen (Art. 15 DSGVO). 
Bitte beachten Sie, dass dieses 
Auskunftsrecht in bestimmten 
Fällen eingeschränkt oder aus-
geschlossen sein kann.

• Sollten unrichtige personen-
bezogenen Daten verarbeitet 
werden, steht Ihnen ein Recht 
auf Berichtigung u (Art. 16 
DSGVO).

• Liegen die gesetzlichen Voraus-
setzungen vor, so können Sie 
die Löschung Ihrer personen-
bezogenen Daten oder die Ein-
schränkung ihrer Verarbeitung 
verlangen (Art. 17 und 18 
DSGVO).

 Das Recht auf Löschung nach 
Art. 17 Abs. 1 und 2 DSGVO 
besteht jedoch unter anderem 
dann nicht, wenn die Ver-
arbeitung personenbezogener 
Daten erforderliche ist zur 
Wahrnehmung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse 
liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt (Art. 
174 Abs. 3 Buchst. b) DSGVO).

• Erfolgt die Verarbeitung zur 
Wahrnehmung einer 
öffentlichen Aufgabe (/Art. 6 
Abs. 1 Unterabsatz 1 Buchst. e) 
DSGVO), haben Sie das Recht, 
jederzeit gegen die Ver-
arbeitung Ihrer Daten Wider-
spruch einzulegen, wenn Sie 
hierfür Gründe haben, die aus 
Ihrer besonderen Situation 
ergeben (Art. 21 Abs. 1 Satz 1 
DSGVO).

Sollten Sie von Ihren Rechten 
Gebrauch machen, prüfen wir, 
ob die gesetzlichen Voraus-
setzungen hierfür erfüllt sind.
Weitere Einschränkungen, 
Modifikationen und 
gegebenenfalls Ausschlüsse 
der vorgenannten Rechte 
können sich aus der Daten-
schutz-Grundverordnung oder 
nationalen Rechtsvorschriften 
ergeben.

4. Zweck und Rechtsgrundlagen der 
Verarbeitung
Die Verarbeitung der Daten erfolgt 
im Rahmen des Bewerbungs-
verfahrens zur Vergabe von zwei 
gemeindeeigenen Baugrund-
stücken.
Die Erhebung erfolgt ausschließlich 
durch die Gemeinde Memmelsdorf.
Die Verarbeitung von Adressdaten 
ist erforderlich, um die Bewerber 
einladen und über das Ergebnis der 
Auslosung zu informieren sowie die 
anschließende Beurkundung durch-
führen zu können.
Rechtsgrundlage für die Ver-
arbeitung ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) 
DSGVO.

5. Arten personenbezogener Daten
Folgende Daten werden verarbeitet:
• Vorname, Nachname, Adresse 

und sonstige Kontaktdaten
• Sonstige Daten, die im Rahmen 

des Bewerbungsverfahrens 
abgegeben werden

6. Empfänger
Personenbezogene Daten werden 
folgenden Empfängern übermittelt:
• Gemeinderat zur Vergabeent-

scheidung und Genehmigung 
des Kaufvertrages

• Das Notariat, das zum 
Abschluss des Verfahrens im 
Auftrag der Gemeinde zur 
Beurkundung der Verträge ein-
gebunden wird

7. Dauer der Speicherung personen-
bezogener Daten
Nach Abschluss des Bewerbungs-
verfahrens und mit Beurkundung 
der Kaufverträge werden die 
Bewerberdaten gelöscht.

8. Widerrufsrecht bei Einwilligungen
Ihre Einwilligung können Sie jeder-
zeit widerrufen. Dies hat zur Folge, 
dass Sie am Bewerbungsverfahren 
nicht mehr teilnehmen können. Der 
Widerruf kann gegenüber der 
Gemeinde Memmelsdorf formlos 
erklärt werden. Die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund Ihrer Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Ver-
arbeitung wird dadurch nicht 
berührt.

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten
Die Angabe Ihrer personen-
bezogenen Daten erfolgt freiwillig. 
Sofern Sie diese Daten nicht bereit-
stellen, hat dies zur Folge, dass Sie 
aus dem Bewerbungsverfahren 
ausgeschlossen sind.

Das Bewerbungsformular zur Grundstücksvergabe „Meedensdorf-Ost“ finden Sie auf den Seiten 21 und 22



www.memmelsdorf.de

- 21 -Nr. 41/23

Neues aus dem Rathaus



www.memmelsdorf.de

- 22 - Nr. 41/23

Neues aus dem Rathaus



www.memmelsdorf.de

- 23 -Nr. 41/23

Neues aus dem Landkreis

Zum Einkaufen
kostenlos mit dem Bus 
des SC Memmelsdorf

Immer donnerstags 
ab 8:30 Uhr

besteht die Möglichkeit, Einkäufe 
innerhalb des gesamten Gebietes 
der Gemeinde Memmelsdorf mit 
dem Bus des SC Memmelsdorf 

zu erledigen.
Nähere Infos und tel. Anmeldung 

bei der Gemeinde unter
0951 / 4096-12 oder -13

Wer sich angemeldet hat, wird vom 
Fahrer des Busses rechtzeitig tele-
fonisch informiert, zu welcher Uhr-

zeit die Abholung erfolgt.

Gerne dürfen sich alle Personen 
anmelden.

Wir empfehlen, eine 
FFP2-Maske zu tragen!

Anmeldung spätestens
am Mittwoch davor bis 15:00 Uhr

Sprechtag des Landrats am 17. Oktober

Der nächste Sprechtag von Landrat Johann Kalb findet am 
Dienstag, 17. Oktober 2023 im Raum S 103 (Zugang über 
Hauptgebäude) statt. Bürgerinnen und Bürger des Land-
kreises Bamberg haben von 10:30 bis 12:00 Uhr die 
Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Landrat.
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Es wird jedoch 
empfohlen, sich vorab mit dem Büro des Landrates, Tel.: 
0951/85-206, in Verbindung zu setzen.

Plötzlicher Wildunfall – was tun?

Egal ob in der Früh oder am Abend, im 
Berufs- oder Freizeitverkehr, auf der 
Straße haben es die Meisten eilig. 
Besonders im Herbst und Frühjahr 
besteht dabei jedoch das Risiko eines 
ungewünschten Mitfahrers- das Wild. 
Im Bereich von Waldgebieten und am 
Waldrand ist also, vor allem zur 
Dämmerungszeit, Vorsicht geboten. 
Wie man sich im Fall des Falles zu ver-
halten hat ist jedoch noch zu großen 
Teilen der Bevölkerung unklar.
Kurz nach dem Geschehen ist es 
wichtig die Ruhe zu bewahren, seine 
Warnblinkanlage einzuschalten, die 
Warnweste anzulegen und die Unfall-
stelle mit einem Warndreieck abzu-
sichern. Bei dem Unfall verletzte Tiere 
müssen in jedem Fall liegen gelassen 
werden, da diese zum Teil aggressiv 
reagieren können. Erliegt es jedoch 
sofort an seinen Verletzungen sollte 
es, soweit möglich, von der Straße ent-
fernt werden, um Folgeunfälle zu ver-
meiden. Falls vorhanden erfolgt dieser 
Schritt mit geeigneten Schutzhand-
schuhen. Aufgrund des daraus ent-
stehenden Tatbestandes der Wilderei 
ist die Mitnahme des toten Tieres 
strengstens untersagt. Hat sich das 
Tier nach Unfallgeschehen vom Unfall-
ort entfernt, so ist dieser über einen 
der folgenden Wege der Polizei zu 
ermitteln.

• Tageskilometeranzahl am Tacho-
meter auf 0 stellen, zur nächsten 
Ortschaft fahren und dort der 
Polizei die Ortschaft melden aus 
der man gekommen ist

• Auf dem Navigationsgerät „SOS 
Notfalleinrichtung“ oder „Hilfe“ 
klicken und die angezeigten 
Koordinaten der Polizei über-
mitteln

• Bei einem GPS- Handy auf 
„Kompass“ gehen, die Koordinaten 
ablesen und der Polizei mitteilen

In jedem Fall ist das Geschehen zeit-
nah der Polizei oder dem zuständigen 
Jagdpächter zu melden.

Auch das richtige Verhalten vor, 
beziehungsweiße während, dem 
Unfall ist zu beachten. Sobald der 
Fahrer ein sich der Fahrbahn 
näherndes Tier sieht, hat dieser sofort 
die Geschwindigkeit zu verringern, das 
Fernlicht auszuschalten und eventuell 
zu hupen. Doch auch bei vermiedener 
Kollision ist weiterhin Vorsicht 
geboten, da stets mit weiteren Tieren 
zu rechnen ist. Ist ein Zusammenstoß 
dennoch unvermeidbar gilt: keines-
falls ausweichen, sondern abbremsen 
und Lenkrad festhalten.
Gute und sichere Fahrt wünscht das 
Landratsamt Bamberg.

 

 

Das kostenlose Tagesticket 
für Neubürger! 

Ein Angebot des 
www.vgn.de 

Für alle Neubürgerinnen und Neubürger stellt der VGN  
kostenlos ein Tagesticket plus zur Verfügung. 

Willkommen, 
neue Mobilität!
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Veranstaltungen

Sport 60+ am Samstag, 14.10.2023, 9.30 Uhr, in der Filzgasse

Hugo Druck bietet regelmäßig ein 
„Sportprogramm für Senioren“ ab 60 
Jahren an. Der nächste Sport 60+-Treff 
ist am Samstag, 14.10.2023. Treff-
punkt ist um 09.30 Uhr am Mehr-

generationenspielplatz in der Filz-
gasse. Bei schlechtem Wetter entfällt 
das Sportprogramm.
Nächster Sport 60+-Termin: 
Samstag, 28.10.2023.

Redaktionsschluss-
vorverlegung 

wegen Feiertag 
„Allerheiligen“

Bitte beachten
Wegen des Feiertages „Aller-

heiligen“ am 1. November muss 
der Redaktionsschluss für das Mit-

teilungsblatt vom 3. November 
2023 (KW 44) bereits auf Freitag, 
den 27. Oktober 2023, 11.00 Uhr 

vorverlegt werden!

Regelmäßige Termine für 2024

Wir möchten alle Vereinsvorstände 
bitten, die Daten für 2024 der jährlich 
stattfindenden Veranstaltungen wie 
Kirchweihen, Quattroball ... unter 
mitteilungsblatt@memmelsdorf.de 
an die Redaktion des Mitteilungs-
blattes zu melden!

Eine kurze Information mit Datum, 
Veranstaltungsname und -ort sowie 
Veranstalter genügt!
Weiterführende Informationen 
bitten wir zeitnah (2-3 Wochen vor 
der Veranstaltung) vor der Veröffent-
lichung zu melden!
Herzlichen Dank!

Weitere Beiträge aus unserer 
Großgemeinde finden Sie auf der 
gemeindlichen Facebook-Seite 
unter 
https://www.facebook.com/
gemeinde.memmelsdorf/

 n MEMMELSDORF

Die Theatergruppe
des Gesangvereins Liederkranz

Memmelsdorf präsentiert:
Der Berghofmord

Eine Kriminalkomödie in drei Akten
von Willy Stock

im „Alten Bahnhof Memmelsdorf“

Termine der Aufführungen sind
(es gibt noch Karten):

Freitag 27.10.23 19.30 Uhr
Sonntag 29.10.23 18.00 Uhr
Dienstag 31.10.23 19.30 Uhr
Freitag 10.11.23 19.30 Uhr

Kartenvorverkauf (Karte 9 €)
immer nur Dienstag und Freitag

bei Friseursalon Leicht, Tel. 0951 44233

Auf Ihr Kommen freut sich 
die Theatergruppe!

Weltmissionssonntag

Herzliche Einladung zum Missionskaffee
mit Eine-Welt-Verkauf

im Pfarrheim Memmelsdorf
am 22.10.2023
ab 14:00 Uhr

Der Sachausschuss Mission freut sich auf Ihr Kommen.
Für Kuchenspenden sind wir dankbar

(bitte kurzer Anruf im Pfarrbüro, Tel. 44216)!
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Jagdgenossenschaft Memmelsdorf mit den Gemarkungen Memmelsdorf, Meedensdorf 
und Weichendorf

Jahreshauptversammlung
Einladung zur nichtöffentlichen Ver-
sammlung der Jagdgenossen der 
Gemarkungen Memmelsdorf, 
Meedensdorf und Weichendorf.
Am Mittwoch, 25. Oktober 2023 um 
19.30 Uhr findet in Memmelsdorf im 
Sportheim SV Memmelsdorf eine Ver-
sammlung der Jagdgenossenschaft 
mit Jagdessen statt.
Dazu ergeht hiermit herzliche Ein-
ladung.
Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch 
den Jagdvorsteher

2. Protokoll der letzten Jahres-
hauptversammlung 2022

3. Bericht des Jagdvorstehers
• Rückbau einer Aufforstungs-

fläche
• Info Auszahlung Jagdpacht-

schilling 2023/24
• Wildschäden

4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfung mit 

Entlastung
6. Information durch den Jagd-

pächter oder dessen Stellver-
treter

7. Verschiedenes, Wünsche und 
Anträge.

Anschl. Jagdessen
Hinweis: Nach § 3 Abs. 2 der Satzung 
der Jagdgenossenschaft sind die Jagd-
genossen vor Ausübung ihrer Mit-
gliedsrechte verpflichtet, Ver-
änderungen im Grundstückseigentum 
unter Vorlage eines Grundbuchaus-
zuges der Jagdgenossenschaft nachzu-
weisen.
Jagdgenossen, die an der Ver-
sammlung nicht teilnehmen können, 
haben die Möglichkeit, sich durch 
einen anderen Jagdgenossen ver-
treten zu lassen. Eine schriftliche Voll-
macht ist dazu erforderlich. Jeder Jagd-

genosse kann nur eine Vollmacht für 
sich in Anspruch nehmen.

Auszahlung Jagdpachtschilling 
2023/2024
INFO:
Der Ausschuss der Jagdgenossen-
schaft Memmelsdorf hat in seiner 
Sitzung am 22.09.2023 folgenden 
Beschluss gefasst:
Für das Pachtjahr 2023/2024 wird ein 
Pachtschilling von 4,00 € pro ha aus-
bezahlt.

Termin:
Mittwoch, 25. Oktober 2023 vor der 
Jagdversammlung von 18.30 Uhr – 
19.15 Uhr im Sportheim Memmels-
dorf.

Zusatztermin: Sonntag, 29. Oktober 
2023 von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr im 
Sportheim Memmelsdorf.
Gez. Johann Bäuerlein, Jagdvorsteher

SV Memmelsdorf

Termine
SV Memmelsdorf Herren II
Sonntag 15.10.23 13:00 Uhr Heimspiel gegen
Drosendorf II / Merkendorf III
SV Memmelsdorf Herren I
Sonntag 15.10.23 15:00 Uhr Heimspiel gegen Priegendorf
Die Jahreshauptversammlung des SV Memmelsdorf ist 
am 24.11.23 um 19:00 Uhr im Sportheim des SV Memmels-
dorf.

Der SVM lädt immer dienstags und donnerstags ab 17:00 
Uhr zum Basketballtraining in die Schulturnhalle in 
Memmelsdorf ein.

SC 1997 Memmelsdorf

Abteilung Volleyball
Seehofhalle
Samstag, 14.10.2023
Spielbeginn: 19:00 Uhr
Bayernliga Nord Männer
SCM Herren I - TV/ DJK Hammelburg
Zu diesem Heimspieltag ergeht herzliche Einladung, unsere 
1. Herrenmannschaft lautstark zu unterstützen. Für das 
leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt!
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Wandern mit dem SC Memmelsdorf

Sonntag 22.10.2023
Von Oberschwappach 
zum Zabelstein
Wir parken beim Schloss 
Oberschwappach und wandern 
immer leicht bergauf zum Zabelstein. 
Vom neu errichteten Aussichtsturm 
haben wir einen schönen Rund-
umblick zum Maintal und in den 
Steigerwald. Über den Biotoplehrpfad 
Zabelstein, durch die Weinberge und 
die Ortschaft Wohnau führt uns der 
Weg zurück zum Ausgangspunkt. Eine 
gemeinsame Brotzeit ist dort vor-
gesehen.

Laufstrecke ca. 11 km,
Höhenunterschied ca. 210 m
Wie immer sind Fahrgemeinschaften 
möglich.

Treffpunkt / Abfahrt: 13.00 Uhr 
neuer Parkplatz Seehofhalle 
Memmelsdorf
(Einfahrt von der Kreisstraße gegen-
über Schloss Seehof)

Auch Nichtmitglieder sind zum Mit-
wandern eingeladen (Teilnahme auf 
eigene Verantwortung)
Kurt Lohwasser, Tel. 0951/41606 Foto: Kurt Lohwasser

 n LICHTENEICHE

SC Lichteneiche e.V.

Generalhauptversammlung
am Freitag, den 20. Oktober 2023 
um 18:30 Uhr im Sportheim des SCL

Tagesordnung
Begrüßung durch das Vorstands-
gremium

1. Bericht des Kassiers
2. Bericht der Revisoren
3. Aussprache zu Punkt 1 und 2
4. Entlastung des Vorstands-

gremiums
5. Neuwahlen: Revisor, Gremium
6. Mitgliedsbeiträge
7. Bericht der Abteilungsleiter

8. Ehrungen
9. Anträge
Anträge können bis 15. Oktober 2023 
schriftlich bei Herrn Gabelmann 
Andreas, Seehofstr. 5, 96052 
Bamberg oder per E-Mail an vor-
stand@sc-lichteneiche.de eingereicht 
werden.
Das Vorstandsgremium des SCL

 n DROSENDORF

OGV Drosendorf

Danke schön und „Vergelt’ s Gott!“ 
Ein herzliches Dankeschön allen 
Spendern der Erntegaben! 
Der schöne Erntealtar konnte nur 
durch Ihre großzügigen Gaben 
gestaltet werden. Ebenfalls ein von 
Herzen kommender Dank Heidi 
Seibel-Ascoli und Christian Vogt für 
ihre Arbeit beim Schmücken des Altars 
und nicht zuletzt ein ebenso herz-
liches Dankeschön unserem Mesner 
Peter Wachter und Herrn Pfr. 
Berthelme für die Unterstützung und 
den festlichen Gottesdienst!

Christoph Trué
Vorsitzender des OGV Drosendorf Foto: © 2023 OGV Drosendorf
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 n MERKENDORF

SV 1950 Merkendorf

Herren Bezirksliga West
Sonntag, 15.10.2023, 15:00 Uhr in der 
Richard Wagner Arena.
SV Merkendorf – TSV Schammelsdorf
Neben Bratwurst vom Grill wird 
unser Sponsor „EDA Döner“ mit 
seinen Verkaufswagen seine leckeren 
Döner usw. mit Beilagen zum Spiel 
anbieten.

Des Weiteren feiern unsere Fans von 
der „Westkurve Merkendorf“ ihr 
20-jähriges Jubiläum.

Der Sportverein Merkendorf lädt 
hierzu recht herzlich ein!

Euer SV 1950 Merkendorf e. V.

FC Bayern Fanclub 
Merkendorf

Jahreshauptversammlung
Zu unserer Jahreshauptversammlung 
am Samstag, den 14.10.23 um 19 
Uhr im Saal der Brauerei Wagner 
laden wir alle Mitglieder recht herzlich 
ein.

 n MERKENDORF / LAUBEND

Jagdgenossenschaft 
Merkendorf/Laubend

Einladung der Jagdgenossen 
Merkendorf/Laubend zum Jagd-
essen
am Mittwoch, den 18. Oktober 2023 
um 18.30 Uhr im Saale der Brauerei 
Wagner
Bitte um Anmeldung bis 15. Oktober 
wegen Essensplanung bei Vorstand 
Heinrich Guth persönlich oder Telefon 
09542/1864

Der SV Weichendorf 
informiert!

Am Sonntag, 15.10.2023 finden 
folgende Heimspiele statt:
13.00 Uhr SV Weichendorf 2 : 
FSV Buttenheim 2
15.00 Uhr SV Weichendorf : 
FC Strullendorf

Für das leibliches Wohl ist wie immer 
bestens gesorgt!
Wir freuen uns auf Euch!

 n WEICHENDORF  n NACHBARGEMEINDEN

JFG Leitenbachtal

Fußball
Folgende Heimspiele der Junioren 
finden statt.
Die JFG Leitenbachtal freut sich auf 
euer Kommen!
B2 – Junioren Kreisgruppe
Freitag, 13.10.2023, 18:00 Uhr
in Drosendorf
JFG Leitenbachtal 2 – JFG Giechburg
D2- Junioren Kreisgruppe
Freitag, 13.10.2023, 18:00 Uhr in Giech
JFG Leitenbachtal 2 – SV 1923 
Memmelsdorf/Ofr.
B1- Junioren Bezirksoberliga
Samstag, 14.10.2023, 14:00 Uhr
in Giech
JFG Leitenbachtal – FC Coburg
A1- Junioren Bezirksoberliga
Samstag, 14.10.2023, 14:00 Uhr
in Weichendorf
JFG Leitenbachtal – FC Coburg

Basketballgemeinschaft 
Litzendorf 1993

Kommende Heimspiele 
der BG Litzendorf
Sonntag, 15.10.2023
18:00 Uhr Bezirksoberliga Damen:
BG Litzendorf 2 : DJK Eggolsheim 
(neue Ellertalhalle Litzendorf)
Änderungen vorbehalten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Alle Spieltermine und mehr Infos zu 
Veranstaltungen finden Sie unter:
www.bg-litzendorf.de

Aufklärungsvideo über den Umgang mit Betrug 
zum Schutz unserer Senioren

Leider wird ein immer größerer Teil 
der Bevölkerung Opfer von Betrugs-
versuchen am Telefon. Da die Fall-
zahlen auch in unserer Region stark 
ansteigen hat sich 100 % Bamberg 
zusammen mit dem Polizeipräsidium 
Oberfranken dieses Themas 
angenommen und hat ein
Videoüber Callcenter-Betrug mit dem 
Berater der Kriminalpolizei Bamberg, 
Herrn Michael Jakisch, erstellt. 

Im Interview geht Herr Jakisch auf die 
Vorgehensweisen der Betrüger ein 
und erläutert Maßnahmen zur Prä-
vention, die vor allem für unsere 
älteren Mitbürger und deren nahe 
Angehörige von großer Wichtigkeit 
sind.

Nachfolgend der Link zum Video:
https://www.youtube.com/
watch?v=VMiMnzno2Sc&t=2s
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Wenn jemand ein Kind hat, das nicht in die Grundschule 
Memmelsdorf geht und er deshalb keine Einladung 
bekommen hat, melde sich bitte im Pfarramt und komme 
ebenfalls zu dem Abend.

 n Besondere Veranstaltungen

Bläserkonzert am Sonntag, den 15.10.2023 um 17 Uhr in 
der Pfarrkirche Memmelsdorf, mit den Blechbläser-
ensembles „Trumpet-Voluntary“. Das Konzertprogramm 
heißt „Very British“ und besteht aus Stücken, die allesamt 
einen Bezug zu Großbritannien haben. Beim letzten Mal 
waren die Konzertgäste hellauf begeistert. Eintritt frei! Herz-
liche Einladung!

Weltmissionssonntag am 22.10.2023
Der Sachausschuss Mission lädt zum Missionskaffee ins 
Pfarrheim Memmelsdorf ab 14.00 Uhr recht herzlich ein. 
Für Kuchenspenden sind wir sehr dankbar. (Bitte kurzer 
Anruf im Pfarrbüro Tel. 44126).

Schutzengelschokolade gibt es nach allen Gottesdiensten 
wieder im Oktober. Die Tafel kostet 2 Euro.

Die nächste Seniorenfahrt der Pfarrei Memmelsdorf 
findet am Freitag, den 27.10.2023 statt.
Thema der Fahrt „Der Blaue Freitag“. Lassen Sie sich 
überraschen! Abfahrt: 13.00 Uhr Kremmeldorf, 13.05 Uhr 
Schmerldorf, 13.10 Uhr Drosendorf Kindergarten, 13.15 
Uhr Weichendorf, 13.20 Uhr Mdf. Bahnhofstr.,13.25 Uhr 
Seniorenheim, 13.30 Uhr Lichteneiche Bushaltestelle 
(Staatsstraße) Anmeldung im Pfarrbüro Tel. 0951/44126

 n Tauftermine

machen Sie bitte mit Ihrem Ortspfarrer aus. Die erste 
Anmeldung für den Monat setzt den Termin. Weitere 
Kinder werden an diesem Termin getauft.

Sonntag, 05.11.2023 14.00 Uhr Taufe in Memmelsdorf
Sonntag, 12.11.2023 14.00 Uhr Taufe in Memmelsdorf

 n Besondere Gottesdienste
Rosenkranzandachten im Oktober
Memmelsdorf: jeden Donnerstag feierliche Rosenkranz-
andacht um 19 Uhr mit Aussetzung
Weichendorf: Freitag, den 13.10., 20.10. u. 27.10. um 19 Uhr
Kremmeldorf: Freitag, den 20.10. u. 27.10. um 18.30 Uhr
Drosendorf: Mittwoch, den 25.10. um 18.30 Uhr
Schmerldorf: jeden Mittwoch um 19 Uhr bei Frau Leisner

Der nächste Charismatische Gottesdienst findet am 
Samstag, den 14.10.2023 um 19.00 Uhr in der Heilig-Geist 
Kirche Lichteneiche statt.

 n Erstkommunion und Firmung 2024

Zur nächstjährigen Firmung sind alle katholisch getauften 
Jugendlichen aus den (Pfarr-) Gemeinden Gundelsheim, 
Lichteneiche, Memmelsdorf und Merkendorf eingeladen, 
die bis Sommer 2024 14 Jahre alt werden oder älter sind 
und eben bislang noch nicht gefirmt sind. In der Regel 
werden so Jugendlichen der 8. Klasse angeschrieben, also 
die Kinder des Erstkommunion-Jahrgangs 2019. Die Briefe 
zur Firmeinladung sind bereits an die in Frage kommenden 
Jugendlichen verschickt worden. Es kann jedoch sein, dass 
mögliche Firmkandidaten ohne bösen Willen keinen Brief 
erhalten haben. In diesem Fall bitte einfach mit Diakon 
Christoph Gahlau, Telefon Pfarrbüro Merkendorf 0 95 42 / 
12 78, mobil 01 60 / 96 75 27 12 oder per E-Mail christoph.
gahlau@erzbistum-bamberg.de in Verbindung setzen. Der 
Auftakt der diesjährigen Firmvorbereitung ist am 
Donnerstag, 26. Oktober, 18 Uhr im Pfarrzentrum in 
Memmelsdorf. Die Anmeldung zur Firmung sollte nach 
Möglichkeit bis zu diesem Termin erfolgen.

Der Elternabend zur Erstkommunion 2024 ist für die 
Pfarrei Memmelsdorf am Dienstag, den 7. November 
um 19.30 Uhr im Pfarrheim Memmelsdorf. 

Unsere Pfarrbüros
Kath. Pfarramt Memmelsdorf
Mo., Di., Fr..........................08.00 - 12.00 Uhr
Do. ......................................15.00 - 19.00 Uhr
Telefon: 09 51/ 4 41 26
E-Mail:
pfarrei.memmelsdorf@erzbistum-bamberg.de
Internet: www.pfarrei-memmelsdorf.de 

Kath. Pfarramt Gundelsheim
Mo., Mi., Fr. ....................... 09.00 - 12.00 Uhr
Di.  .......................................15.00 - 18.00 Uhr
Do. ......................................09.00 - 10.00 Uhr
Telefon: 09 51/4 27 91
Fax 09 51/4 53 60
E-Mail:
pfarrei.gundelsheim@erzbistum-bamberg.de
Internet:
www.pfarrgemeinde-gundelsheim.de

Kath. Pfarramt Merkendorf
Fr. ........................................10.00 - 12.00 Uhr
Telefon 0 95 42/12 78
Fax 0 95 42/7 72 00 30
E-Mail: kreuzerhoehung.merkendorf@
erzbistum-bamberg.de
Kath. Seelsorgestelle Lichteneiche
Do.  .....................................09.00 - 11.00 Uhr
Telefon: 09 51/4 53 68
E-Mail:
hl-geist.lichteneiche@erzbistum-bamberg.de.

Gottesdienstordnung im Seelsorgebereich Gügel

Pfarrer Alexander Berberich  Tel. 0951 4 27 91
Pfarrer Peter Barthelme    Tel. 0951 4 41 26

Diakon Christoph Gahlau Tel. 01 60 96 75 27 12 oder 0 95 42 12 78
Notfallseelsorgedienst  Tel.: 112
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Kirchliche Nachrichten

Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Memmelsdorf

Sa, 14.10.
17:30 Uhr VAM f. Andreas, Heinrich u. Helene Dauer 

u. Ang. / Norbert Utzmann / verst. Eltern 
u. Geschwister d. Fam. Haas u. Steger / 
Fam. Ochs, Göller, Steinmetz u. Reichelt / 
Siegfried Güldner / Verst. d. Fam. Bauer u. 
Walonka / Edmund Pitzer u. Eltern u. Ang. 
/ Johann u. Anni Götz u. Ang.

So, 15.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hl. Messe f. Barbara u. Georg Dursch / 

Margareta u. Georg Einwich / Eleonore 
Seufferth u. Fam. Schneider / Ambros 
Nüßlein u. Ang. / Margareta u. Johann 
Bauer, Matthias Bauer, Fam. Baum-
gärtner u. Fleischmann u. Ang. / Fam. 
Kühnlein u. Schmitt / Peter, Irene, Johann 
u. Barbara Nüßlein

Di, 17.10.
10:00 Uhr Hl. Messe f. Jakobine Döring u. 

Albert Krebser

Do, 19.10.
19:00 Uhr feierliche Rosenkranzandacht

Sa, 21.10.
17:30 Uhr Pfarrmesse

Kollekte für die Weltmission (Missio)

So, 22.10. 29. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe f. Herbert Aßmann, Sohn Jürgen 

u. Karina Hofmann / Hermine Betz
Kollekte für die Weltmission (Missio)

14:00 Uhr Taufe von Hedda Schlereth

Dreifaltigkeitskirche Drosendorf

So, 15.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Pfarrmesse
13:30 Uhr Rosenkranz

Mi, 18.10.
18:30 Uhr Hl. Messe

So, 22.10. 29. Sonntag im Jahreskreis

10:30 Uhr Hl. Messe f. Helmut Kraus Eltern u. 
Schwiegereltern / Oskar Zenk u. verst. 
Ang. / Annemarie u. Konrad Fischer, Eva 
u. Andreas Ruß / Fam. Beck, Winkler u. 
Saal / Franz Schneider, Eltern u. 
Schwiegereltern
Kollekte für die Weltmission (Missio)

Herz Jesu Kirche Kremmeldorf

Fr, 20.10.
18:30 Uhr Rosenkranz

So, 22.10. 29. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Wortgottesfeier

Kollekte für die Weltmission (Missio)

Kapelle zur schmerzhaften Mutter Gottes 
Meedensdorf

So, 15.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
14:00 Uhr Taufe von Felix u. Anton Förtsch

Annakapelle Weichendorf

Fr, 13.10.
19:00 Uhr Rosenkranz

Fr, 20.10.
19:00 Uhr Rosenkranz

Hl.-Geist-Kirche Lichteneiche

Sa, 14.10.
19:00 Uhr Charismatischer Gottesdienst

So, 15.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe mit Ministranten-Aufnahme

So, 22.10. 29. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hl. Messe mit Taufe von Leni Fischer u. 

Nico Schröter / Krimhilde Horsthemke u. 
Richard Stein
Kollekte für die Weltmission (Missio)

18:00 Uhr Rosenkranz

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 30!
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Kirchliche Nachrichten

Pfarrkirche Kreuzerhöhung Merkendorf Pfarrkirche 7 Schmerzen Mariens Gundelsheim

Fr, 13.10.
09:15 Uhr Hl. Messe f. Philomena u. Karl Nüchterlein

Sa, 14.10.
11:00 Uhr Taufe von Elli Roth in Laubend

So, 15.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hl. Messe mit der Band Reason for Joy 

f. Lieselotte Bornhoff, Fam. Lessner, Neu-
bauer u. Weidl / Heinrich Dorsch u. Adrian 
Pflaum

Do, 19.10.
18:00 Uhr Rosenkranz
18:00 Uhr Rosenkranz- Meditation in Laubend

Fr, 20.10.
09:15 Uhr Hl. Messe

So, 22.10. 29. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe f. Barbara u. Walter Hoffmann / 

Dankamt zur silbernen Hochzeit
Kollekte für die Weltmission (Missio)

Fr, 13.10.
10:30 Uhr Hl. Messe im Seniorenzentrum

Sa, 14.10.
19:00 Uhr Konzert Stimmungsvoll

So, 15.10. 28. Sonntag im Jahreskreis
10:30 Uhr Hl. Messe mit Ministranten-Aufnahme
10:30 Uhr Taufe
18:00 Uhr Rosenkranzandacht

Do, 19.10.
18:30 Uhr Hl. Messe
19:30 Uhr Erstkommunion Elternabend Pfarrheim

So, 22.10. 29. Sonntag im Jahreskreis
09:00 Uhr Hl. Messe
18:00 Uhr Rosenkranzandacht
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15.10.2023, 17:00 Uhr, Konzert Colours of Brass 
in der Auferstehungskirche
Zehn Blechblasinstrumentalisten präsentieren die große 
Farbpalette der Blechbläsermusik. Sie musizieren mit 
großer Spielfreude, jugendlich frisch, authentisch und stil-
sicher. (www.coloursofbrass.de)

09.-15.10.2023 Herbstsammlung der Diakonie Bayern
… und was kannst Du? Offene Behindertenarbeit
Einfach so normal leben wie möglich. Ohne Ein-
schränkungen das tun, was man kann, und was möglich ist. 
Die Offene Behindertenarbeit (OBA) der Diakonie ermög-
licht Menschen mit Behinderungen die Teilhabe am 
sozialen Leben. Die Dienste der OBA beraten Menschen mit 
verschiedenen Beeinträchtigungen und deren Angehörige. 
Sie informieren über wohnortnahe Hilfsangebote und 
unterstützen bei der Leistungsbeantragung.
Für dieses wichtige Angebot, sowie alle anderen Aufgaben-
bereiche der Diakonie, bitten wir bei der Herbstsammlung 
um Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank!
Die Diakonie hilft. Helfen Sie mit.
Überweisungen bitte an das Evang.-Luth. Pfarramt 
Memmelsdorf-Lichteneiche, VR Bank Bamberg-Forchheim 
eG, IBAN DE45 7639 1000 0005 9355 55,
BIC: GENODEF1FOH
Stichwort: Herbstsammlung Diakonie

31.10.2023, 19.00 Uhr Kantatengottesdienst zum 
Reformationsfest für alle Gemeinden des Dekanats-
bezirkes „Es ist das Heil uns kommen her“ – J. S. Bach, 
Erlöserkirche Bamberg
Liturgie: Pfarrerin Anette Simojoki und Pfarrerin Jubleth Mungure
Predigt zur Kantate: Dekan Kirchenrat Hans-Martin Lechner
Solist*innen: Nina Dörfler – Sopran, Susanne Wittekind – 
Alt, Christopher Kessner – Tenor, Tobias Haufler – Bass
Musikalische Leitung: Elisa Krüger und Dekanatskantorin 
Markéta Schley Reindlová
Im Anschluss gibt es einen Empfang im Gemeindezentrum.

Kirchliche Nachrichten

EVANGELISCH-LUTHERISCHE KIRCHENGEMEINDE MEMMELSDORF-LICHTENEICHE

Gottesdienste

So. 15.10.
10:00 Uhr Kirchweihgottesdienst Himmelfahrtskirche 

Lichteneiche (Pfr. Blöcker) mit 
anschließendem Beisammensein im 
Gemeindehaus (Spenden fürs Büffet 
erwünscht, siehe unten)

So. 22.10.
10:00 Uhr Gottesdienst Himmelfahrtskirche 

Lichteneiche
(Lekt. Tuchscherer)

So. 29.10.
08:45 Uhr Gottesdienst Markuskirche Gundelsheim 

(Pfr. Bruha)
10:00 Uhr Gottesdienst Elisabethenkirche Scheßlitz 

(Pfr. Bruha)

Di. 31.10.
19:00 Uhr Kantatengottesdienst zum Reformationsfest 

Erlöserkirche Bamberg (siehe unten)

15.10.2023 Kirchweihgottesdienst 
in der Himmelfahrtskirche
Wir feiern am 15. Oktober in einem Gottesdienst mit 
Beteiligung des Kirchenchores das 63-jährige Bestehen der 
Himmelfahrtskirche in der Lichteneiche. Im Anschluss laden 
wir herzlich zu einem Beisammen-Sein im Gemeindehaus 
ein. Da wollen wir uns neben Begegnung und Gespräch 
auch mit etwas zu trinken und zu essen stärken. Wenn 
jemand etwas Salziges oder Süßes (alles bitte als „finger-
food“) zum Buffet beitragen möchte, freuen wir uns (bitte 
im Pfarrbüro melden).

Unsere Ansprechpartner

Pfarrer Wolfgang Blöcker
Telefon: 0951 / 407 8848
Mail: wolfgang.bloecker@elkb.de

Pfarrer Udo Bruha
Telefon: 09549 / 988 925
Mail: udo.bruha@elkb.de

Diakonin Anne Buckel
Telefon: 0178 / 6032893
Mail: anne.buckel@elkb.de

Website der Gemeinde:
www.lichteneiche-evangelisch.de

Bankverbindung:
Evang.-Luth. Pfarramt Lichteneiche
IBAN: DE 45 7639 1000 0005 9355 55

Alle Fotos: Wolfgang Blöcker

Evang.-Luth. Pfarramt
Bürozeiten:
Mo., Di., Mi., Fr.  ................... 9 – 11 Uhr
Do.  .....................................  16 – 18 Uhr
Sekretariat:  .................  Tanja Nüßlein
Telefon:  ........................... 0951 - 44379
Fax:  .............................  0951 - 4078849
Mail: pfarramt.memmelsdorf@elkb.de
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Mehrgenerationentreff - Mittendrin

Zur besseren Essensplanung bitte ich 
um eine kurze Anmeldung (E-Mail 
oder Whats App). Wir freuen uns auf 
euch!
Mittwoch, 18. Okt. & 15. Nov.,
9.00 - 11.00 Uhr im Mittendrin

 n Für Alle

Aufklappen – die Schreibwerkstatt
Hat der Sommer schöne, aufregende 
oder bedrückende Erlebnisse 
gebracht – oder hat er Gedanken und 
Gefühle von früher geweckt? Oder 
hast du einfach einen interessanten 
Einfall?
Ob Erinnerung oder freie Erfindung, 
Gedicht oder Liebesbrief, alles hat 
Platz in unserer Schreibgruppe „Auf-
klappen“ im Mittendrin. Wir freuen 
uns über neue Gesichter und Ideen 
beim Schreiben und Besprechen der 
Texte. Eine Anmeldung ist nicht 
erforderlich, aber möglich (telefonisch 
an Peter Müller 0951 43884 oder 0160 
1579 778).
Donnerstag, 19. Oktober, 
9. November, 14. Dezember, 
18.30 Uhr

 n Für Senioren

Offener Treff
Haben Sie Lust auf einen geselligen 
Nachmittag und leckeren Kaffee mit 
Kuchen? Schauen Sie doch einfach 
mal bei uns vorbei und lernen uns 
kennen. Auch Spiel und Spaß ist dabei. 
Bringen Sie sich gerne mit Ihren Ideen 
ein. Auch neue Gesichter sind gerne 
gesehen.
Dienstags, 14.00 - 16.30 Uhr,
Mittendrin, Hauptstr. 4

 n Für Alle

Bitte beachten! Einladung zur 
Seniorensprechstunde im MITTEN-
DRIN am 17. Oktober mit Bürger-
meister Gerd Schneider
Sie haben Fragen rund um aktuelle 
Geschehnisse in Memmelsdorf, die Sie 
dem Bürgermeister immer schon mal 
stellen wollten? Dann kommen Sie 
vorbei und werden Sie in geselliger 
Runde bei einem Kaffee Ihre Fragen 
los. Herzliche Einladung am
Dienstag, 17. Oktober,
14.30 – 16.00 Uhr

 n Für Familien

Elterntreff
Hallo ihr lieben Eltern, herzliche Ein-
ladung zum Elterntreff in gemütlicher 
Runde. Es gibt Kaffee, Tee und einen 
kleinen Snack (gegen Spende), Spiel-
möglichkeit für die Kinder und Zeit für 
Gespräche. 

Arztfahrten - ein neues Angebot der 
Gemeinde Memmelsdorf und des 
Mittendrins
Wer kann mich zum Arzt fahren? Diese 
Frage ist dem ein oder anderen sicher 
schon in den Sinn gekommen, wenn 
es um Fahrten zum nächsten Arzt 
oder Physiotherapeuten geht. Was 
also tun, wenn die Verwandten nicht 
einspringen können oder zu weit weg 
wohnen, die Nachbarin keine Zeit hat 
und der Weg zur Bushaltestelle zu 
beschwerlich ist?
Sie könnten sich von Ihrem Haus- bzw. 
Facharzt eine Verordnung geben 
lassen, mit der die Krankenkasse die 
Kosten für eine Fahrt übernimmt. 
Oder wenn der Arzt Ihnen die Ver-
ordnung nicht ausstellt und keiner da 

Kontakt
Gisela Ruschig 

Senioren-, Behinderten- und 
Inklusionsbeauftragte
Telefon 0951/18538210
E-Mail: gisela.ruschig@memmelsdorf.de
Sprechstunden
Mittwoch 12 Uhr bis 15 Uhr

Kontakt & 
Sprechzeiten
Damaris 
Martin

Telefon: 0951/18538210
Mobil: 0151/56936089
E-Mail: damaris.martin@iso-ev.de

Telefonische Sprechzeiten
Mo, Di, Mi 9.00 - 11.30 Uhr
Di 14.00 - 16.30 Uhr

Foto: privat

Komm vorbei 
zum 

Elterntreff
Für Eltern & Kids U3

  

E s  g i b t  K a f f e e  &  T e e  u n d  e i n e
K l e i n i g k e i t  z u  e s s e n .

Anmeldung bei Damaris, 0151-56936089
damaris.martin@iso-ev.de

18. Oktober 2023 
9.00 - 11.00 Uhr 

ZEIT zum Austausch & Spielen im Mittendrin,
Hauptstr. 4, Memmelsdorf. 
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melden Sie sich doch ganz unverbind-
lich bei uns und werden Ihre Fragen 
los.
Ab Oktober werden die Fahrten 
angeboten und ab sofort können 
Termine über das Mittendrin verein-
bart werden. Wir freuen uns darauf, 
dass das Angebot genutzt wird!
Kontakt: per E-Mail:
damaris.martin@iso-ev.de

Mehrgenerationentreff - Mittendrin

Summe für die Mietkosten des Fahr-
zeugs eingeplant worden. So unter-
stützt die Gemeinde, analog zum 
Einkaufsbus, Menschen, die in ihrer 
Mobilität eingeschränkt sind. 
Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zu 
mehr Lebensqualität im Alltag!
Das Projekt ist eine Kooperation 
zwischen der Gemeinde Memmels-
dorf und dem Mittendrin. Wir, das 
sind Klaus Achatzy (Gemeinderat) und 
Damaris Martin (Leitung Mittendrin) 
als Projektkoordinatoren sowie 
Klemens Dormann, Hildegund Burgis, 
Johanna Giel, Hartmut Herbst und 
Harald Heil als Fahrer gehören zum 
Team. Unterstützt werden wir mit 
weitergehenden Beratungen zu 
medizinisch beauftragten Fahrten 
oder auch die Sonderregelungen für 
Menschen mit Schwerbehinderten-
ausweis durch die Senioren-, 
Behinderten- und Inklusionsbeauf-
tragte Gisela Ruschig. Sie ist mittwochs 
12.00-15.00 Uhr im Mittendrin für Sie 
da.
Das Angebot beruht auf einem Antrag 
der Fraktion Grünes Memmelsdorf.
Falls Sie sich unsicher sind, ob das 
Angebot für Sie in Frage kommt, 

ist, der Sie fahren kann, wollen wir Sie 
mit unserem neuen kostenlosen 
Angebot „Arztfahrten“ unterstützen. 
Als Fahrtziele sind die Orte Memmels-
dorf, Scheßlitz oder Bamberg möglich.
Wie ist dieses Projekt entstanden? 
Angelehnt an den Einkaufsbus fragen 
immer wieder Senioren auch nach 
Fahrunterstützung auf dem Weg zu 
medizinischen Terminen. Mobilität 
und die Einschränkung derselben ist 
besonders im fortgeschrittenen Altern 
ein Thema und kann zum Problem 
werden. Aufgrund eines Antrags der 
Fraktion Grünes Memmelsdorf hat der 
Gemeinderat die finanzielle Unter-
stützung des Projekts beschlossen.
Das Angebot ist folgendermaßen: an 
zwei halben Tagen stellt sich ein Team 
von ehrenamtlichen Fahrern zur Ver-
fügung, um die oben beschriebenen 
Fahrten zu übernehmen:
Dienstags von 13.00 – 18.00 Uhr und 
mittwochs von 07.00 – 13.00 Uhr. 
Die Fahrer holen Sie an der Haustür 
ab und bringen Sie nach Ihrem Termin 
wieder zurück. Gefahren werden Sie 
mit dem E-Carsharing-Auto des Land-
kreises Bamberg. Im Haushalt der 
Gemeinde ist eine ausreichende 

Sie wissen nicht, wer Sie zum Hausarzt,

Facharzt oder zur Krankengymnastik fahren

kann? Wir helfen gerne weiter!

Dienstags 13.00 - 18.00 Uhr &
Mittwochs 7.00 - 13.00 Uhr
Bringen unsere engagierten Fahrer Sie

kostenlos zu Ihrem Termin. Freie Termine bitte

frühzeitig vorher anfragen.

Fahrtziele: Schesslitz, Bamberg, Memmelsdorf.

Sie werden an der Haustür abgeholt und

zurück gebracht. 

Wenn Sie unsicher sind, ob das Angebot für

Sie in Frage kommt, melden Sie sich einfach.

                          Wir beraten Sie gerne!

damaris.martin@iso-ev.de
0951-18538210
0151-56936089

Kontakt

Arztfahrten 

Unterwegs mit
dem Carsharing

E-Auto

 (Mo - Mit erreichbar)

www.galabau-neundoerfer.de
96123 Melkendorf
Tel. 0 95 05 / 68 21

Garten- und Landschaftsbau
Baumpflege 

• Gartenneuanlagen und Umgestaltung
• Großbaumschnitt – Kronensicherung
• Obstbaum-, Gehölz- und Heckenschnitt
• Problemfällung – Wurzelstockfräsen

Gartenneuanlagen und Umgestaltung
Natur- und Betonpflasterarbeiten
Fällung / Großbaumschnitt
Obst- und Gehölzschnitt

Terminvereinbarung zur Beratung wird empfohlen
Samstags ist die Ausstellung geschlossen

Unsere Ausstellung ist wie folgt geöffnet:
Mo. bis Do. 9-17 Uhr – Fr. 9-16 Uhr
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 Familienanzeigen 
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Lieber Papa,  
Opa und Uropa!!!

Alles Liebe und Gute zum
 95. Geburtstag!!!

 95 Jahre sind vergangen,
seit Dein Leben angefangen.

Du hattest Höhen und die Tiefen,
Du warst immer da, wenn wir Dich riefen.
Drum wollen wir heute Dankeschön sagen,

wir sind sehr froh, dass wir Dich haben.
Mögen Dich im neuen Lebensjahr

Glück, Gesundheit und Zufriedenheit begleiten.
Deine Familie

Ein herzliches „Vergelt‘s Gott“
Allen,

die uns ihre Anteilnahme auf so vielfältige und liebevolle Weise zum Ausdruck brachten.
Zeigt uns dies doch, dass er einen Platz in der Erinnerung vieler eingenommen hat,

als mein lieber Sohn, unser lieber Bruder, Pate und Verwandter

Memmelsdorf, 
im Oktober 2023

Im Namen aller Angehörigen
Familie Pager und Familie Kanwischer

Winfried Pager

Besonderer Dank gilt Herrn Pastoralreferent Klemens Dormann für die würdevolle 
Gestaltung der Trauerfeier und der Freiwilligen Feuerwehr Memmelsdorf für das ehrende Geleit.

„Was man tief in seinem Herzen besitzt, kann man durch den Tod nicht verlieren.“

entschlafen ist.

Es war tröstlich zu sehen, wie viel Anerkennung und Hochachtung ihm entgegengebracht 
wurden und wie viele Freunde, Nachbarn, Schul- und Arbeitskollegen unseren

„Pags“
auf seinem letzten Weg begleitet haben.

 Ärztetafel 
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Praxisurlaub 
vom 23.10.2023 bis zum 27.10.2023

Praxis Dr. med. Axel Lorenz 
Facharzt für Allgemeinmedizin, Reisemedizin, Gelbfieberimpfungen 

Kapellenstr. 26 a • 96117 Lichteneiche • Tel. 0951/44219

Vertretungen: 
Gemeinschaftspraxis Drosendorf, Tel. 09505-80490 

Gesundhausärzte Memmelsdorf, Tel. 9643410 
Dr. Rudel & Selder, Gartenstadt, Tel. 46044 

ZU IHRER INFORMATION: 
Unsere Praxis ist auch zukünftig in gewohnter Weise für Sie da.

 Traueranzeigen In dankbarer Erinnerung.
Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Wir kaufen Wohnmobile 
+ Wohnwagen
Tel. 03944-36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Familie aus Memmelsdorf

sucht Haus, Bauplatz, oder eine
alte Immobilie (z.B. Scheune) in
Memmelsdorf, Bbg. oder nähere
Umgebung (+10km). Tel. 0170
7875544

Suche Handwagen, Wannen,
Wagenräder, Holzleitern, Zinn,
Orden, Schmuck, Münzen, Wein-
ballon, Tel. 09547/1606

Jederzeit für Sie erreichbar (auch an Sonn- und Feiertagen) · Beerdigungen auf allen Friedhöfen

BESTATTUNGSHAUS

DE BONNET
Soforthilfe im Trauerfall

Tobias DeBonnet, Inhaber Gerhard Lang, Filialleiter

Hauptsitz Scheßlitz
Brandäcker 2 · 96110 Scheßlitz
Telefon 0 95 42/77 23 77

Filiale Litzendorf
Bachstraße 6 · 96123 Litzendorf
Telefon 0 95 05/80 54 80

Filiale Memmelsdorf
Waldstraße 6 · 96117 Memmelsdorf
Telefon 09 51/9 68 23 75

Wir suchen:Wir suchen:  
eine/n 

Verwaltungs-Verwaltungs-
mitarbeiter:in mitarbeiter:in  

in Teilzeit
 bis 30 Stunden / Woche

(m/w/d)
 bis 30 Stunden / Woche

(m/w/d)(m/w/d)
Nähere Infos unter: 
www.therme-obernsees.de/jobswww.therme-obernsees.de/jobs
Therme Obernsees
z. Hd. Herrn Uli Gesell
An der Therme 1 • 95490 Mistelgau 
bewerbung@therme-obernsees.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Innenputz

Außenputz

Vollwärmeschutz

Fassadengestaltung

Malerarbeiten96167 Königsfeld · Schulstraße 4
Tel. 09207 989180 · info@schmitt-verputzerbetrieb.de

GmbH 

Verputzer- und
Malerbetrieb
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Wir freuen uns auf Sie!

www.oertel-baustoffe.de

Baustoffe Bamberg
Gerberstr. 8 · 96052 Bamberg
Fon: 0951/ 967270 · Fax: 0951/9672750

Oertel

für lnnentüren, Haustüren, Garagentore,  
Bodenbeschichtungen für Garagen,  

Sanieren, Dämmen und Neubau
Verschiedene Videos und Online-Kataloge zu diesen Themen  

auf unserer Homepage.

Bauherren-Beratungstage bei

FREITAG, 13.10.2023 von 8 bis 17 Uhr
SAMSTAG, 14.10.2023 von 8 bis 12 Uhr

Oertel-Baustoffe

Wir haben auch 
am Sonntag, den 22.10.2023, 
zum herbStmarkt geöffnetSebastian KrausKatharina Kraus

MÖBELMANUFAKTUR
INNENARCHITEKTUR

• Parkett
• Vinyl
• Laminat 
• Terrassendielen
• Innentüren

Di-Do:  09:30 - 1 3:00 Uhr - Showroom geöffnet (ohne Beratung) 
Fr:   1 3:30 - 1 8:00 Uhr - Showroom geöffnet (mit Beratung)
Sa: 09:30 - 1 5:00 Uhr - Showroom geöffnet (mit Beratung)
Außerhalb der Geschäftszeiten erreichen Sie uns gerne  
für eine persönliche Beratung unter: 0176.60 81 48 88

Industriestraße 11a · 96114 Hirschaid – Öffnungszeiten:

DANKE FÜR ALLES
sos-kinderdoerfer.de


